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Universitätsstadt Gießen 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

SCH 08/04 „Erwei terung F irma Bieber + Marburg I I “  

 

 

 

Stellungnahmen der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange 

 

Teil II 

 

 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
und der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
mit Anregungen. 

 

 

 

 

Gießen, den 10.11.2025 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN U. SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLI-
CHER BELANGE gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vom 05. Oktober 2023 bis einschließ-
lich 08. November 2023 zum VORENTWURF 

Stellungnahmen, die nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden konnten 
und daher der Abwägung unterliegen: 

 Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (14.11.2023) 
 Sammelstellungnahme Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Lan-

desverband Hessen e.V., Hessische Gesellschaft für Ornithologie u. Natur-
schutz e. V., Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Hessen e.V. 
(07.11.2023) 

 Forstamt Wettenberg (08.11.2023) 
 Regierungspräsidium Gießen (09.11.2023) 

 

Stellungnahmen, die wie folgt berücksichtigt werden konnten und daher keiner 
Abwägung unterliegen: 

 Autobahn GmbH des Bundes (18.10.2023) 
Die ausgeführten aus dem Fernstraßengesetz resultierenden Beschränkun-
gen wie z.B. die nachrichtliche Übernahme der 40 m Bauverbotszone und 
100 m Beschränkungszone in der Plankarte und Aufnahme dieser und wei-
terer Genehmigungsvorbehalte wurden unter C.10 der Textfestsetzungen 
zum Entwurf und in der Begründung aufgenommen. 

 Avacon Netz GmbH (12.10.2023) 
Allgemeine Hinweise zur 110-kV-Hochspannungsleitung außerhalb des 
Plangebietes wurden zur Kenntnis genommen. Zum Stand Vorentwurf ist die 
Fläche nicht durch Maßnahmen betroffen gewesen.  

 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien (06.11.2023) 
Die allgemeinen Hinweise der DB die Sicherheit des Bahnbetriebes im Zuge 
der Baumaßnahmen betreffen nicht das Plangebiet/-verfahren, wurden aber 
der Vorhabenträgerin zur Berücksichtigung im Rahmen der Umsetzung des 
Vorhabens zur Kenntnis übermittelt und in der Begründung S. 54 zum Ent-
wurf ergänzt.  

 Landesamt f. Denkmalpflege, Hessen Archäologie (30.11.2023) 
Aufgrund von Hinweisen zum möglichen Vorhandensein eines größeren 
Gräberfeldes wird von der Vorhabenträgerin ein Fachbüro beauftragt, zum 

dschindler
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Zeitpunkt der Rodung in enger Abstimmung mit den Bodendenkmalbehör-
den archäologische Untersuchungen durchzuführen. Diese Hinweise und 
Vorgehensweise wurden zum Entwurf in die Begründung Pkt. 8.6 aufgenom-
men und wurden darüber hinaus durch Aufnahme in den Durchführungsver-
trag sichergestellt.  

 Hessen Mobil (31.10.2023) 
Die Untersuchungsanforderungen hinsichtlich des erforderlichen Leistungsfä-
higkeitsnachweises bei dem steigenden Verkehrsaufkommen in der äußeren 
Erschließung durch Anbindung des Vorhabens über die Forststraßen-Zuwe-
gung an die Landesstraße L 3132 wurden berücksichtigt. Die Verkehrsunter-
suchung (Mai 2024) bestätigt auf der Grundlage der Verkehrserhebungen 
und Prognoseberechnungen und unter Berücksichtigung des geplanten Rad-
wegeausbaus die Leistungsfähigkeit des Knotens. Die Ergebnisse der Ver-
kehrsuntersuchung sind in der Begründung Pkt. 8.2 zum Entwurf aufgenom-
men. 

 Landkreis Gießen, Untere Wasserbehörde (06.11.2023) 
Die Hinweise zu Grundwasserschutz und Abwasser wurden im weiteren Ver-
fahren berücksichtigt. Ein Entwässerungskonzept wurde erstellt und mit der 
Genehmigungsbehörde vorabgestimmt. 

 MWB (09.11.2023) 
Die Hinweise und Anforderungen an die Entwässerung des Plangebietes 
wurden im weiteren Verfahren berücksichtigt. Ein Entwässerungskonzept 
wurde erstellt und mit der Genehmigungsbehörde vorabgestimmt.  

 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (23.10.2023) 
Die Hinweise zu notwendigen Untersuchungen und Vorgaben zur Kampf-
mittelräumung wurden an die Vorhabenträgerin zur Kenntnis und Berück-
sichtigung weitergeleitet. Hinweise zur Kampfmittelräumung sind bereits in 
den textlichen Festsetzungen und in der Begründung des Bebauungsplanvor-
entwurfes enthalten. 

 Universitätsstadt Gießen, Tiefbauamt (09.11.2023 
Die Hinweise zur nötigen Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Einmün-
dungsbereiches zwischen Landesstraße und Forstweg wurden umgesetzt. 
Die Verkehrsuntersuchung (Mai 2024) bestätigt auf der Grundlage der Ver-
kehrserhebungen und Prognoseberechnungen und unter Berücksichtigung 

des geplanten Radwegeausbaus die Leistungsfähigkeit des Knotens. Die Er-
gebnisse der Verkehrsuntersuchung wurden bereits zum Entwurf in der Be-
gründung Pkt. 8.2 aufgenommen. 

 Universitätsstadt Gießen, Hochbauamt, Untere Denkmalschutzbehörde/Bo-
dendenkmalpflege (14.11.2023) 
Aufgrund von Hinweisen zum möglichen Vorhandensein eines größeren 
Gräberfeldes wird von der Vorhabenträgerin ein Fachbüro beauftragt, zum 
Zeitpunkt der Rodung in enger Abstimmung mit den Bodendenkmalbehör-
den archäologische Untersuchungen durchzuführen. Die Hinweise und Vor-
gehensweise wurden bereits zum Entwurf in die Begründung Pkt. 8.6 aufge-
nommen und wurden darüber hinaus durch Aufnahme in den Durchführungs-
vertrag sichergestellt. 

 Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (25.10.2023) 
Hinweise auf das Vorhandensein der Fernwasserleitung einschl. Fernmelde-
kabel. Das Erfordernis von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten wurde im Bebau-
ungsplan in der Plankarte und in den Textfestsetzungen Nr. 5 sowie unter 
den Hinweisen und nachrichtlichen Übernahmen C 11 aufgenommen. 

 PLEDOC (31.10.2023) 
Die Hinweise aus dieser Stellungnahme wurden in den Planunterlagen zum 
Entwurf berücksichtigt. 

Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise: 

 Amt für Bodenmanagement (30.10.2023) 
 EAM Netz GmbH (09.10.2023) 
 Ericsson Services GMBH (02.11.2023) 
 Handwerkskammer Wiesbaden (05.10.2023) 
 Polizeipräsidium Mittelhessen (06.10.2023) 
 TenneT TSO GmbH (06.10.2023) 
 Universitätsstadt Gießen, Behindertenbeauftragter (05.10.2023) 
 Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (12.10.2023) 
 Magistrat der Stadt Pohlheim (06.10.2023) 
 Industrie- und Handelskammer (26.10.2023) 

Keine Stellungnahmen abgegeben haben: 

 Landkreis Gießen, Gesundheitsamt, Kreisstraßen 
 Universitätsstadt Gießen, Amt für Brandschutz 
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 Universitätsstadt Gießen, Wirtschaftsförderung 
 Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt 
 Universitätsstadt Gießen, Rechtsamt 
 Universitätsstadt Gießen, Liegenschaftsamt 
 Universitätsstadt Gießen, Straßenverkehrsbehörde 
 Magistrat der Stadt Linden 
 Mittelhessen Netz GmbH 
 Deutsche Telekom Technik GmbH 
 Stadtwerke Gießen AG, Wärmeversogung 
 Stadtwerke Gießen AG, Nahverkehr 
 Stadtwerke Gießen AG, Wasser 
 Handwerkskammer 
 Kreishandwerkerschaft 
 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband e.V. 
 Dt. Gebirgs- und Wanderverein, Landesverband e.V. 
 Botanische Vereinigung Naturschutz Hessen (BVNH) e.V. 
 Landesjagdverband Hessen e.V. 
 Dez. II Verkehrskoordination, Lokale Nahverkehrsorganisation 
 Dez. II Klimaschutzmanagement 

 

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BE-
LANGE gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vom 21. Juli 2025 bis einschließlich 01. Sep-
tember 2025 zum ENTWURF 
 
Stellungnahmen, die nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden konn-
ten und daher der Abwägung unterliegen: 

 Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt- und Natur (01.09.2025) 
 Sammelstellungnahme der Naturschutzverbände BUND für Umwelt und 

Naturschutz Deutschland, Landesverband Hessen e.V., Hessische Gesell-
schaft für Ornithologie u. Naturschutz e. V., Naturschutzbund Deutsch-
land, Landesverband Hessen e.V. (01.09.2025) 

 Regierungspräsidium Gießen (01.09.2025) 
 Hessen Forst, Forstamt Wettenberg (04.07.2025) 
 PLEDOC GmbH (27.08.2025) 

 

Stellungnahmen, die wie folgt berücksichtigt werden konnten und daher kei-
ner Abwägung unterliegen: 

 Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt, 28.08.2025) 
Der Hinweis, dass Aufschüttungen über 1m an einer Nachbargrenze einer 
Abweichung nach § 6 HBO bedürfen, wurde ebenso in den Textfestsetzun-
gen unter A. 4. ergänzt, wie der Hinweis bzw. die Klarstellung, dass die 
Anzahl der für LKW-Stellplätze erforderlichen Bäume sich nach der Stell-
platzsatzung der Stadt Gießen richtet. Ebenso wurden unter C. 2 der Hin-
weise die Ausführungen zum Schallschutznachweis richtiggestellt.  
 

 Universitätsstadt Gießen, Tiefbauamt (01.09.2025) 
Der Hinweis zum Ab- /Zustimmungsbedarf beim Ausbau der Landesstraße 
durch Ausbau des vorhandenen Radweges Richtung Pohlheim gegenüber 
Hessen Mobil wurde zur Kenntnis genommen. Die Verkehrsuntersuchung 
(Mai 2024) bestätigt auf der Grundlage der Verkehrserhebungen und 
Prognoseberechnungen und unter Berücksichtigung des geplanten Rad-
wegeausbaus die Leistungsfähigkeit des Knotens. Die Ergebnisse der Ver-
kehrsuntersuchung wurden bereits zum Entwurf in der Begründung Pkt. 8.2 
aufgenommen. 

 Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt (25.08.2025) 
Die Begründung wurde unter Pkt. 8.9 bzgl. des Vorbehaltes der Einleitung 
eines Bodenordnungsverfahrens, sofern sich tatsächliche und rechtliche Be-
dingungen ändern, ergänzt. Der Hinweis zum Textformat auf Seite 60 
wurde berücksichtigt. 

 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement (25.08.2025) 
Die Hinweise zum Abstimmungserfordernis mit Hessen Mobil, die Landes-
straße betreffend, sobald Maßnahmen für die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs zukünftig erforderlich werden sollten, wurden zur Kenntnis 
genommen, betreffen jedoch erst die nachfolgende Umsetzungsphase des 
Vorhabens und werden dann berücksichtigt. 

 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (18.07.2025) 
Hinweise zu notwendigen Untersuchungen und Vorgaben zur Kampfmittel-
räumung. Die Hinweise wurden an die Vorhabenträgerin zur Kenntnis und 
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Berücksichtigung weitergeleitet. Hinweise zur Kampfmittelräumung sind be-
reits in den textlichen Festsetzungen und in der Begründung des Bebau-
ungsplanes enthalten.  

 Landkreis Gießen, Untere Wasserbehörde (11.08.2025) 
Die Anforderungen an die Einleitungen in ein Gewässer wurden abge-
stimmt und im vorliegenden Entwässerungskonzept zum Entwurf berück-
sichtigt.  

 Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (28.08.2025) 
Das Vorhandensein der Fernwasserleitung einschl. Fernmeldekabel und die 
entsprechenden Schutzstreifen wurden bereits in der Plankarte berücksich-
tigt. Das Erfordernis beschränkt persönliche Dienstbarkeiten im Grundbuch 
einzutragen, wurde an die Vorhabenträgerin weitergegeben und im Durch-
führungsvertrag aufgenommen.  

 Deutsche Bahn, DB Immobilien (28.08.2025) 
Das Missverständnis gegenüber einer vermeintlich deckungsgleichen Er-
satzaufforstung in der Stadt Büdingen, Gemarkung Calbach Flur 6, Flur-
stück 1 konnte ausgeräumt werden. Eine Klarstellung des Sachverhaltes er-
folgte im Umweltbericht (S. 86). Die Waldneuanlagefläche der Stadt 
Büdingen in der Gemarkung Calbach Flur 6, Flurstück 1 umfasst insgesamt 
6 ha.  Die vertraglich vereinbarte Fläche für die DB InfraGO AG von 2 ha 
für Ersatzaufforstungen steht ihr ungeachtet der vertraglichen Vereinbarung 
mit der Vorhabenträgerin über rd. 3,89 ha weiterhin für Ersatzaufforstun-
gen auf dem o.g. Flurstück zur Verfügung.  

 Mittelhessische Wasserbetriebe (24.07.2025) 
Austausch der Hinweise unter „C.13 Wasserwirtschaft/ Entwässerung“ zur 
geltenden Abwassersatzung. Dem Hinweis, dass angrenzend stark belas-
tete Bereiche nördlich des Plangebietes bei Starkregenereignissen nicht 
noch stärker belastet werden dürfen und zum anderen verbessert werden 
muss, wird durch das Entwässerungskonzept, welches auch für die Be-
standsflächen der Firma eine zukünftig gedrosselte Ableitung des Nieder-
schlagswassers vorsieht, die bisher nicht bestand, berücksichtigt. Die Nie-
derschlagsrückhaltung erfolgt zusätzlich über das bestehende Rückhaltebe-
cken, dessen Volumen für die bestehende und zusätzliche Betriebsfläche 
ausreichend dimensioniert ist und zusätzlich zur Eigenvorsorge über eine 
Entwässerungsmulde auf dem Vorhabengrundstück. Naturschutzfachliche 

Ausgleichsmaßnahmen im Wald, hier die Anlage von Stillgewässern, tra-
gen zur Rückhaltung von Niederschlagsabflüssen und damit auch zur 
Wasseranreicherung des Waldbodens vor Ablauf in die Entwässerungs-
gräben bei und dämpfen damit auch die Hochwasserwelle im Siedlungs-
bereich.  

 Avacon Netz GmbH (08.08.2025) 
Betroffenheit der 110-k-V-Hochspannungsfreileitung durch die Ausgleichs-
maßnahme F 5. Bei Einhaltung der Hinweise bestehen keine Bedenken ge-
gen die Maßnahme. Die Hinweise können aufgrund der Art der Maßnah-
men problemlos eingehalten werden. Insbesondere bei der Verortung der 
anzulegenden Winterverstecke für Schlingnattern können ausreichende Ab-
stände zu den Maststandorten eingehalten werden. Die konkrete Abstim-
mung erfolgt in der Ausführungsplanung.  

 Deutsche Telekom Technik GmbH (22.07.2025) 
Die Hinweise auf bestehende Telekommunikationslinien der Telekom im 
Plangebiet wurde an die Vorhabenträgerin weitergeleitet und auf das Ab-
stimmungserfordernis mit der Telekom im Zuge der Umsetzungsmaßnah-
men für das Vorhaben verwiesen. 

 
Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise: 

 Universitätsstadt Gießen, Behindertenbeauftragter (22.07.2025) 
 Universitätsstadt Gießen, Stadtreinigungs- und Fuhramt (23.07.2025) 
 Stadtwerke Gießen AG, Wärmeversorgung (24.07.2025) 
 TenneT TSO GmbH (23.07.2025) 
 Magistrat der Stadt Pohlheim (25.07.2025) 
 EAM Netz GmbH (31.07.2025) 
 Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (05.08.2025) 
 Industrie- und Handelskammer (25.08.2025) 
 Amt für Bodenmanagement Marburg (28.08.2025) 
 Ericsson Service GmbH (27.08.2025 

 

Keine Stellungnahmen abgegeben haben: 

 Universitätsstadt Gießen, Wirtschaftsförderung 
 Universitätsstadt Gießen Liegenschaftsamt 
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 Universitätsstadt Gießen, Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz 
 Universitätsstadt Gießen, Rechtsamt 
 Universitätsstadt Gießen, Straßenverkehrsbehörde 
 Universitätsstadt Gießen, Hochbauamt 
 Universitätsstadt Gießen, Untere Denkmalschutzbehörde 
 Universitätsstadt Gießen, Dez II - Büro für Nahverkehr und Mobilitätsma-

nagement (Lokale Nahverkehrsorganisation) 
 Dez. II Verkehrskoordination Lokale Nahverkehrsorganisation 
 Dez. II Büro für Bürgerbeteiligung 
 Dez. II Klimaschutzmanagement 
 Agentur für Arbeit 
 Autobahn GmbH des Bundes 
 DPDHL Corporate Real Estate Management GmbH 
 Hessen Archäologie  
 Magistrat der Stadt Linden 
 Mittelhessen Netz GmbH 
 Polizeipräsidium Mittelhessen, Regionaler Verkehrsdienst 
 Stadtwerke Gießen AG, Nahverkehr 
 Stadtwerke Gießen AG, Wasser 
 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband e.V. 
 Dt. Gebirgs- und Wanderverein, Landesverband e.V. 
 Botanische Vereinigung Naturschutz Hessen (BVNH) e.V. 
 Landesjagdverband Hessen e.V. 
 Verband Hessischer Fischer e.V.  
 Verkehrsclub Deutschland e.V.  

 

Hinweis zur Anordnung der Stellungnahmen 
 
Zur verbesserten Handhabung und Übersicht werden die abzuwägenden 
Stellungnahmen in der folgenden Auflistung entgegen der oben aufgeführten 
Zusammenstellung nach einzelnen Beteiligungsschritten 
 
a) in der Reihenfolge 
 
1. Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange aus der Offenlage des Pla-
nentwurfes 
 
2. Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange aus der Beteiligung zum 
Vorentwurf 
 
b) in mehreren -Beteiligungsschritten abgegebene 
Stellungnahmen der gleichen Person oder Institution oder inhaltsgleiche 
Stellungnahmen  

zusammengefügt.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 
01.09.2025  

 

Behandlungsvorschlag: 

Zu          : Der Anregung wird gefolgt.  

Die Unterlagen zum Bebauungsplan (Textfestsetzungen, Begründung und Um-
weltbericht) werden entsprechend ergänzt und eine entsprechende Regelung 
in den Durchführungsvertrag aufgenommen.  

 

Zu          : Der Empfehlung wird nicht gefolgt. 

Unter den Textfestsetzungen C. Hinweise wurde der Wortlaut der aktuellen 
Abwassersatzung der Stadt Gießen entsprechend der Hinweise der MWB in 
ihrer Stellungnahme übernommen. Es wird auf das bereits vorliegende, mit 
den Genehmigungsbehörden abgestimmte Entwässerungskonzept verwiesen. 

 

 

 

2 

1 

1 

2 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 
01.09.2025 

 

Behandlungsvorschlag: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu         : Der Anregung wird gefolgt. 
Die Textfestsetzung 6.3 wird redaktionell ergänzt und in den Durchführungs-
vertrag aufgenommen. 

  

3 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 
01.09.2025 

 

Behandlungsvorschlag: 

Zu          und          : Den Anregungen wird gefolgt. 
Die Textfestsetzungen 6.4 und 8.3 werden jeweils entsprechend ergänzt. 

 
Zu          und          : Den Hinweisen wird gefolgt.  
Die Flurstückslisten werden überprüft, korrigiert und ergänzt.  
  
Zu         : Der Anregung wird gefolgt. 
Der naturnahe Bestand aus alten Eichen und Buchen, aus dem der hohe natur-
schutzfachliche Wert resultiert, ist gleichzeitig die Basis für ein großes, positives 
Naturerlebnispotenzial und damit ein erheblicher Faktor für den hohen Erho-
lungswert dieses Waldes, der durch die Verbesserung der Begehbarkeit für die 
Erholungssuchenden erlebbar gemacht werden soll. Die Maßnahme ist erfor-
derlich, um die Maßgabe zum Ausgleich der Erholungsfunktion des Regionalen 
Grünzugs aus dem Zielabweichungsbescheid zu erfüllen. In den textlichen Fest-
setzungen wird die Klarstellung, dass ausschließlich bereits bestehende Wege 
für die Zu-Fuß-Begehbarkeit zu ertüchtigen sind, ergänzt. 
 
Zu       : Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Flurstückslisten werden überprüft, korrigiert und ergänzt.   
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 
01.09.2025 

Behandlungsvorschlag: 

Zu            : Der Anregung wird gefolgt: Die Anzahl und Art der anzubringen-
den Nistkästen für Fledermäuse und Höhlen- und Nischenbrüter wird in den 
Textfestsetzungen unter C. 5. Nr. 2 ergänzt. 

Zu          : : Der Anregung wird gefolgt: 
Die Textfestsetzungen wurden unter den Textfestsetzungen C 7 Bodenschutz 
um die bodenkundliche Baubegleitung ergänzt.  
 
Zu            : Dem Hinweis wird gefolgt:  
Im Umweltbericht werden unter A 2.2.1die Ausführungen zum Sachstand der 
Abweichungszulassung und den Teilaufhebungen der Schutzwald und Erho-
lungswalderklärung aktualisiert. 
 
Zu           : Der Anregung wird gefolgt: 
Die Empfehlungsliste wird entsprechend angepasst.  
 
Zu            : Der Anregung wird gefolgt:  
Zur Umsetzung des Artenschutzkonzepts zugunsten der Schlingnatter ist eine 
Ausführungsplanung zu erstellen, die die Maßnahmen im Einzelnen einschl. des 
gestuften Waldrands konkretisiert. Diese Ausführungsplanung umfasst auch 
Pflege- und Monitoringpläne. Sie ist sowohl mit Hessen-Forst als auch mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Dies wird ebenso wie auch die 
Ökologische Baubegleitung und die dingliche Sicherung in den Durchführungs-
vertrag aufgenommen. 
 
Zu            : Der Anregung wird gefolgt: 
Die Flurstücksliste wird überprüft, die Tab.8 u. 9 entsprechend angepasst.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 
01.09.2025 

Behandlungsvorschlag: 

Zu           : Der Anregung wird gefolgt: 
Die Maßnahmenbeschreibung und die Textfestsetzungen werden dahinge-
hend umformuliert. 
 
Zu           : Der Anregung wird gefolgt: 
Die Flur- und Flurstücksnummern werden geprüft, korrigiert und ergänzt. 
 
Zu           : Der Anregung wird gefolgt: 
Im Durchführungsvertrag wird geregelt, dass auch für diese, wie für alle ande-
ren Maßnahmen Ausführungs-, Pflege und Monitoringpläne zu erstellen und un-
ter Ökologischer Baubegleitung umzusetzen sind. 
 
Zu           : Der Anregung wird gefolgt: 
Die Ausführungen im Umweltbericht werden dahingehend konkretisiert. 
  
Zu           : Der Anregung wird gefolgt: 
Es wird eine Übersichtstabelle über alle Maßnahmen erstellt und im Kapitel 3.3 
des Umweltberichts aufgenommen. 
Der Durchführungsvertrag enthält Regelungen, die sicherstellen, dass Abnah-
men und Monitoring/Funktionskontrolle unter Einbeziehung der Unteren Natur-
schutzbehörde zu erfolgen haben und ihr entsprechende Dokumentationen dar-
über vorzulegen sind.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 
01.09.2025 

__________________________________________________________________ 

Behandlungsvorschlag: 
 
Zu           : Der Anregung wird gefolgt: 
Die geforderten Ausführungen (s.o.) wurden im Umweltbericht in das Kap. 
3.3 "Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 
der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt" aufgenommen. Der Durch-
führungsvertrag erhält entsprechende Regelungen dazu. Das Amt für Umwelt 
und Natur wird in deren Formulierung eingebunden. 
 
Zu           : Dem Hinweis wird gefolgt: 
Die Flächenangabe von 5,33 ha wurde geprüft, sie wurde aus dem entspre-
chenden Bestandblatt der Forsteinrichtung korrekt übernommen. Die Flächen-
differenz ist dadurch entstanden, dass in der nebenstehenden Tabelle und in 
Anlage 6.2 zum Umweltbericht „Umbau Abteilung 200 in Gießener Stadt-
wald“ nicht alle Flurstücke, die zur Abteilung 200 des Stadtwalds gehören, 
aufgelistet sind. Die Auflistungen werden entsprechend ergänzt.  
 

Zu           : Der Anregung kann nicht gefolgt werden: 
Nach neuerlicher Abstimmung mit der für das FFH- und Vogelschutzgebiet zu-
ständigen Oberen Naturschutzbehörde wird das Konzept zum „Umbau Abtei-
lung 200 in Gießener Stadtwald“ dahingehend verändert, dass nun nur noch 
initiale Maßnahmen zum Wasserrückhalt durchgeführt werden und anschlie-
ßend dauerhaft auf die Nutzung und sonstige Maßnahmen verzichtet wird. 
Dadurch entfallen auch Pflegemaßnahmen zur Entfernung des Heckenauf-
wuchses. Die sich darauf beziehenden Ausführungen im Umweltbericht und 
im Durchführungsvertrag werden ebenfalls entsprechend angepasst.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 
01.09.2025 

__________________________________________________________________ 

Behandlungsvorschlag: 
 
Zu            : Der Anregung wird gefolgt: 
Die Tabelle wird um die genannten Angaben ergänzt. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu            : Der Anregung wird gefolgt: 
Die Hinweise zur Pflege werden in die Maßnahmenbeschreibung aufgenom-
men. Die Übernahme in die Ausführungsplanung wird sichergestellt, da diese 
von der Unteren Naturschutzbehörde zur Umsetzung freigegeben werden 
muss.  
 

  

24

5
5
5 

24

5
5
5 

25

5
5
5 

25

5
5
5 



 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Universitätsstadt Gießen | Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04 „Erweiterung Firma Bieber + Marburg II“ 13 

 

Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

01.09.2025 

__________________________________________________________________ 

Behandlungsvorschlag: 
 
Zu            : Die Annahme ist teilweise zu korrigieren: 
Es wird nach der Ausarbeitung der Ausführungsplanung noch zwischen Hessen-
Forst und der Vorhabenträgerin abzustimmen sein, ob die Umsetzung der Maß-
nahmen durch den Revierleiter des Hess. Forstamtes organisiert oder durch eine 
seitens der Vorhabenträgerin zu beauftragende Fachfirma ausgeführt wird. Die 
Ausführungsplanung ist (gemäß Durchführungsvertrag) so zu erstellen, dass die 
fachgerechte Umsetzung unabhängig von dieser vorgenannten Entscheidung 
durch die Einbeziehung der Umweltbaubegleitung sichergestellt wird. 

 

Zu            : Der Anregung wird gefolgt: 
Die Tabelle wird um genannten Angaben ergänzt. 

 

Zu            : Der Anregung wird gefolgt: 
Die Hinweise zur Pflege werden in die Maßnahmenbeschreibung aufgenom-
men. Die Übernahme in die Ausführungsplanung wird sichergestellt, da diese 
von der Unteren Naturschutzbehörde zur Umsetzung freigegeben werden muss.  
 

Zu            : Die Annahme wird bestätigt: 
Die Umsetzung der Maßnahmen wird durch den stadteigenen Forstbetrieb or-
ganisiert. Es wird dennoch eine Ausführungsplanung erstellt und eine Umwelt-
baubegleitung eingesetzt, die auch die Umsetzungs- und Funktionskontrolle, 
Monitoring und Dokumentation zu erbringen hat.    
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

01.09.2025 

__________________________________________________________________ 

Behandlungsvorschlag: 

Zu            : Dem Hinweis wird gefolgt: 

Die Textstelle wird korrigiert. 

 
Zu            : Der Anregung wird nicht gefolgt: 
Die Karte stellt eine Übersicht dar zu Eingriff- und Ausgleich in Waldflächen 
innerhalb des Regionalen Grünzugs. Die Abteilung 200 zählt hier nicht dazu. 
Zur Klarstellung wird der Titel der Karte angepasst. Die Einbeziehung der Abt. 
200 würde den Maßstab der Karte zu sehr verändern. Um dennoch die Lage 
der Abt. 200 besser darzustellen, wird das Konzept zum Umbau der Abt. 200 
(Anlage 6.2 zum Umweltbericht) um eine Übersichtskarte ergänzt. 

 

Zu            : Der Anregung wird gefolgt: 
Die Angaben zu den Flurstücken werden ergänzt, die Vorgabe zur Komplett-
einzäunung wird in die Maßnahmenbeschreibung aufgenommen. 

 

Zu            : Der Anregung wird gefolgt: 
Die Schlingnatter-Maßnahme ist mit einem mind. 6-jahrigen Monitoring zu be-
gleiten. Hierbei ist das Vorkommen von Schlingnattern in den Ersatzlebensräu-
men zu prüfen, die Umsetzung der notwendigen Pflege der einzelnen Habi-
tatelemente zu überwachen und erforderlichenfalls Nacharbeiten zur Erhöhung 
der Wirksamkeit der Maßnahmen durchzuführen. Diese Vorgabe wird im Um-
weltbericht in Kap. 3.3 sowie in der Maßnahmenbeschreibung ergänzt und in 
den Durchführungsvertrag inkl. dinglicher Sicherung aufgenommen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

01.09.2025 

__________________________________________________________________ 
Zu           : Dem Hinweis wird gefolgt: 

Die Vorgaben werden entsprechend aufgenommen. 

 

Zu           : Dem Hinweis wird gefolgt: 

Der Durchführungsvertrag enthält Maßgaben, wonach alle naturschutzrechtli-
chen Maßnahmen und alle artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und CEF-Maß-
nahmen mit Ausführungs-, Pflege und Monitoringplanung inkl. Funktionskon-
trolle unter Umweltbaubegleitung durchzuführen und zu dokumentieren sind. 
Ferner enthält er die Verpflichtung zur dinglich Sicherung. 

  

Zu           : Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen: 

Wenngleich es für die hier vorzunehmende Abwägung nicht von Bedeutung ist, 
sei darauf hingewiesen, dass der Standarduntersuchungsumfang für die faunis-
tischen Untersuchungen zur Vorbereitung der Bauleitplanung zuletzt im Frühjahr 
2025 in Abstimmung zwischen dem Amt für Umwelt und Natur und dem Stadt-
planungsamt in diesem Sinne angepasst wurde.  

 

Zu           : Der Anregung kann nicht gefolgt werden: 

Das Regenrückhaltebecken ist nicht Teil des Plangebiets. Die Höhenlage der 
Überlaufschwelle des Auslaufbauwerks ist ein wesentlicher Bestandteil von 
dessen Betriebsgenehmigung, in die mit der vorliegenden Bauleitplanung 
nicht eingegriffen werden kann. Es wird allerdings angestrebt, innerhalb des 
Beckens 2 bis 3 kleinräumliche Vertiefungen genehmigungsunschädlich ein-
zubauen, die als Restwassertümpel für Amphibien fungieren können.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

01.09.2025_______________________________________________________ 

Behandlungsvorschlag: 

 

Zu           : Dem Hinweis wird gefolgt: 

Die langfristige Erhaltung der Maßnahmen wird durch die Verpflichtungen zu 
Pflege, Monitoring und Nacharbeiten im Durchführungsvertrag sichergestellt. 

 

Zu           : Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen: 

Innerhalb bestehender Waldgebiete wird lediglich der im Zuge der Bauleitpla-
nung zu bewältigende naturschutzrechtliche Ausgleich erbracht und der Eingriff 
in den Regionalen Grünzug funktional ausgeglichen. Als Bemessungsmethode 
wurde die Hessische Kompensationsverordnung als allgemein anerkannte Be-
wertungsmethode herangezogen. Darüber hinaus wird der Verlust von rd. 4 ha 
Wald forstrechtlich durch die Ersatzaufforstungen in Büdingen und am südli-
chen Rand des Bergwerkswaldes ausgeglichen, die in Summe ebenfalls rd. 4 
ha ergeben. 

 

Zu           : Dem Hinweis wird gefolgt: 

Für die Kleingewässer ist ein Erfolgsmonitoring durchzuführen. Sollte in Zukunft 
die Funktion der Tümpel in irgendeiner Form eingeschränkt werden, so sind in 
Abstimmung mit der Naturschutzbehörde entsprechende Nacharbeiten zur Ver-
besserung umzusetzen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

01.09.2025_______________________________________________________ 

Behandlungsvorschlag: 
 
Zu           : Der Anregung wird nicht gefolgt: 

Die Quartiersuche wurde durch das Büro Simon & Widdig mit Hilfe der Kurz-
zeittelemetrie methodisch korrekt durchgeführt. Die Notwendigkeit einer weite-
ren Quartiersuche ist somit nicht erkennbar. Die Baufeldräumung erfolgt im 
Winter außerhalb der Aktivitätsphase der Fledermäuse. Winterquartiere sind 
ausgeschlossen. Somit ist auch die Gefährdung von Individuen auszuschließen. 
Die Einhaltung dieses Vorgehens wird von der Umweltbaubegleitung über-
wacht, weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
Zu           : Der Einwand wird zur Kenntnis genommen aber nicht geteilt: 

Das vorhandene Habitat besitzt zwar derzeit bereits Eigenschaften die die 
grundsätzliche Eignung als Schlingnatterhabitat belegen, das Habitat ist in 
seinem Potenzial, als Lebensraum für Schlingnattern zu dienen aber bei wei-
tem nicht ausgeschöpft. Das zur Verfügung stehende Aufwertungspotenzial 
reicht bei weitem aus um den Verlust eines Habitats einer nur geringen Wer-
tigkeitsstufe auszugleichen. 
 
Zu           : Der Bitte wird entsprochen:: 

Der Durchführungsvertrag ist ein städtebaulicher Vertrag gem. §12 Abs.1 
BauGB, in welchem Details zur Umsetzung des Bebauungsplans zwischen 
Vorhabenträgerin und Stadt vereinbart werden. 
 
Zu           : Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

01.09.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu           : Der Anregung wird gefolgt: 

Das Klimaanpassungsgesetz wird in die Auflistungen im Umweltbericht und in 
den Textfestsetzungen aufgenommen. Im Zuge der Planung wurde das Ziel 
der Klimaanpassung bereits vor Inkrafttreten dieses gesetzlichen Berücksichti-
gungsgebots berücksichtigt. 
 
Zu           : Der Empfehlung wird gefolgt: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Ergebnisse der Waldstudie 
werden an passender Stelle im Umweltbericht eingearbeitet. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

01.09.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu           : Der Empfehlung wird gefolgt: 

Der Umweltbericht wird an geeigneter Stelle um das Thema Starkregensimula-
tion ergänzt. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1  

BauGB vorgebracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 
14.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 

Zu           : Den Hinweisen wird gefolgt: 

Die Maßnahmen zum Bodenschutz werden inklusive Bodenkundlicher Baube-
gleitung in den Textfestsetzungen verankert. Der bodenfunktionsbezogene 
Kompensationsbedarf wurde im Bodenschutz Fachbeitrag ermittelt und in die 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanz mit einbezogen. 

 

 

 

 

Zu          : Der Anregung wird nur teilweise gefolgt. 

Zum Entwurf wurde ein vollständig überabeitetes und mit den zuständigen 
Genehmigungsbehörden abgestimmtes Entwässerungskonzept vorgelegt, das 
nun auch zur Satzung beschlossen wird. Während die Dachbegrünung und 
Zwischenspeicherung im vorhandenen Regenrückhaltebecken weiterhin Be-
standteile dieses Konzeptes sind, hat sich die angedachte Ableitung des Über-
schusswassers in die angrenzenden Waldflächen aufgrund der Topographie 
als nicht sinnvoll umsetzbar erwiesen. Die mit der Vernässung zusätzlicher 
Waldbereiche beabsichtigte Aufwertung wertvoller Biotopbereiche wird in 
anderer Weise durch die Anlage zusätzlicher Stillgewässer in den umgeben-
den Wäldern aber dennoch erreicht.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1  

BauGB vorgebracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 
14.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 
Zu          : Der Anregung wird nicht gefolgt, da kein Tiefgeschoss errichtet 
wird. 
 
Zu          : Der Anregung wurde gefolgt: 
Zum Entwurf wurden ergänzende Untersuchungen durchgeführt und deren Er-
gebnisse in den Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag aufgenommen. Ferner 
wurden redaktionellen Anpassungen in Text und Karte vorgenommen, sodass 
diese im Rahmen der Beteiligung zum Entwurf nicht mehr beanstandet wur-
den. 
 
Zu          : Der Anregung wurde gefolgt: 
Im Entwurf wurden die entsprechenden Aktualisierungen vorgenommen. 
 
Zu          : Der Anregung wurde gefolgt: 
Zum Entwurf wurde eine Untersuchung des Habitatpotenzials des zur Rodung 
geplanten Waldes und weitere Untersuchungen zur Quartiersuche (Detektor-
Begehungen, Netzfänge, Telemetrie) durchgeführt. Aus deren Ergebnissen 
wurden im Artenschutzfachbeitrag konkrete vorlaufende Vermeidungsmaßnah-
men (CEF) abgeleitet. Diese beinhalten auch konkrete Vorgaben inkl. Anzah-
len für das vorlaufende Anbringen von künstlichen Quartieren. Diese werden 
auch in die Textfestsetzungen übernommen.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  
14.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu          : Der Hinweis wurde aufgegriffen und zum Entwurf hin untersucht: 
In 2024 wurden vertiefte Untersuchungen zum Nachweis von Reptilien durch-
geführt. Insbesondere für das dabei nachgewiesene Schlingnattervorkommen, 
wurde ein artenschutzfachliches vorlaufendes Ausgleichskonzept erarbeitet, 
durch das zu befürchtende artenschutzrechtliche Verbote sicher vermeiden wer-
den. Dieses Ausgleichkonzept wurde bereits in den Entwurf aufgenommen. 
 
Zu          : Der Hinweis wurde berücksichtigt: 
Der Kammmolch wurde im Artenschutzfachbeitrag zum Entwurf berücksichtigt 
und Maßnahmen zum Schutz des Bestands in den Textfestsetzungen aufgenom-
men.  
 
Zu          : Die Hinweise wurden berücksichtigt: 
Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurde zum Entwurf entsprechend über-
arbeitet, sodass diese Punkte im Rahmen der Beteiligung zum Entwurf nicht 
mehr beanstandet wurden. 
   
 
Zu           : Die angeregte Gesamtbetrachtung ist auf der Grundlage aller Kar-
tierungen inkl. der Nachkartierungen zum Entwurf hin erfolgt. 
Alle relevanten von der Planung betroffenen Arten wurden ausreichend erfasst, 
die Auswirkungen der Planung ermittelt und angemessene (Ersatz-)Maßnahmen 
getroffen. Eine Verschlechterung für betroffene Arten wird nicht erwartet. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  
14.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Noch zu …  …..: 
 
Die 28 Arten, die mit insgesamt 144 Revieren nachgewiesen wurden, beziehen 
sich auf das gesamte Untersuchungsgebiet und damit auch auf Bereiche außer-
halb des Eingriffsbereichs. Innerhalb des Plangebiets wurde mit der Tannen-
meise lediglich eine planungsrelevante Art nachgewiesen, für die von einer di-
rekten Betroffenheit durch den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus-
zugehen ist. Darüber hinaus wurden lediglich neun weitere, nicht planungsre-
levante Arten (Blaumeise, Buchfink, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Ringel-
taube, Rotkehlchen, Schwanzmeise, Singdrossel und Sumpfmeise) als Brutvögel 
innerhalb des Plangebiets festgestellt. 
Bei den weiteren in der Umgebung des Plangebiets nachgewiesenen Brutvogel-
arten handelt es sich weitestgehend um nach Bernotat & Dierschke (2021) ge-
ring störungsempfindliche Arten. Zudem sind dies überwiegend häufig vorkom-
mende Arten mit breitem Habitatspektrum, für die das betroffene Waldstück 
keine essentiellen Habitatstrukturen aufweist, die nicht auch im umgebenden, 
großflächig vorhandenen Wald erfüllt werden. Eine über das Eingriffsgebiet 
hinausgehende Beeinträchtigung der im Umfeld vorkommenden Brutvogelarten 
kann somit nicht ohne Weiteres angenommen werden. 
Insgesamt ist daher von einer Betroffenheit von lediglich zehn Vogelarten aus-
zugehen, die mit 15 Revieren innerhalb Eingriffsgebiet vertreten sind.  
Bei sieben der nachgewiesenen Reviere handelt es sich um allgemein häufige 
Boden- oder freibrütende Arten. Für diese Arten ist aufgrund der geringen Re-
viergrößen und des Vorhandenseins weiträumiger Waldbestände im Umfeld 
ein Ausweichen in die Umgebung möglich.  

10
0 

5
5
5
v

v

10
0 

5
5
5
v

v

 



 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Universitätsstadt Gießen | Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04 „Erweiterung Firma Bieber + Marburg II“ 24 

 

Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  
14.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Noch zu …  …..: 
 
Bei acht der betroffenen Reviere handelt es sich um ausschließlich höhlenbrü-
tende Arten für die aufgrund der meist begrenzten Verfügbarkeit von geeigne-
ten Bruthöhlen in der Umgebung ein Ausgleich durchzuführen ist. Sollte es im 
Zuge von Straßensicherungspflichten zur Beseitigung von Höhlenbäumen kom-
men, so erhöht sich die Zahl der von dem Vorhaben betroffenen, höhlenbrüten-
den Vogelarten jedoch auf maximal 12.  
Der Verlust von Fortpflanzungsstätten kann im nordwestlichen Bereich des Un-
tersuchungsgebiets durch das Anbringen von Nistkästen erfolgen. In diesem 
Bereich wurde – trotz grundsätzlicher Eignung für die betroffenen Arten – nur 
eine geringe Anzahl an höhlenbrütenden Vögeln nachgewiesen. Dies ist mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auf das Fehlen geeigneter Nistmöglichkeiten zurück-
zuführen. So wurden im Rahmen der Kartierung des Baumquartierpotenzials im 
Jahr 2022 und 2024 dort kaum Baumhöhlen festgestellt. 
Auch der östliche, kleinere Bereich des Untersuchungsgebiets zeigt, dass hö-
here Dichten der betroffenen Arten grundsätzlich möglich sind. So wurden dort 
auf einer deutlich kleineren Fläche von rund 2 ha sieben Reviere der Kohlmeise, 
drei Reviere der Blaumeise und drei Reviere der Sumpfmeise – insgesamt also 
13 Reviere höhlenbrütender Vögel – und damit eine deutlich höhere Dichte als 
im Eingriffsbereich nachgewiesen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  
14.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Noch zu …  …..: 
Eine Beeinträchtigung auf Ebene der lokalen Population ist darüber hinaus für 
keine der nachgewiesenen Brutvogelarten zu erwarten, da es sich bei den von 
dem Vorhaben betroffenen Vogelarten um in Hessen flächendeckend verbrei-
tete Arten (Gedeon et al. 2014), die häufig vorkommen (> 10.000 Paare in 
Hessen), handelt. Die Ausdehnung der lokalen Population kann für die über-
wiegend waldgebundenen Arten (z.B. Tannenmeise) mindestens auf den ge-
samten, zusammenhängenden Waldkomplex südwestlich von Gießen bezogen 
werden und umfasst somit ein Vielfaches des Eingriffsgebiets. 
Insgesamt kann aufgrund der begrenzten Anzahl der betroffenen Reviere, 
der Möglichkeit zur Kompensation von Brutstätten und der weiten Verbrei-
tung der nachgewiesenen Brutvogelarten eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Avifauna durch das Vorhaben ausgeschlossen werden.  
 

Zu             : Die Gesamtbetrachtung ist auf der Grundlage aller Kartierungen 
inkl. der Nachuntersuchungen zum Entwurf hin erfolgt. 
Die Fledermaus-Untersuchungen im Plangebiet haben ergeben, dass es insge-
samt überwiegend als Transfergebiet und (untergeordnetes) Jagdgebiet mit 
Schwerpunkt auf Bereichen außerhalb des Eingriffsbereiches genutzt wird. Im 
Rahmen der Quartierfindungs-Telemetrie wurden lediglich zwei Quartierbäume 
der Fransenfledermaus in einer Entfernung von 1,2 km zum Plangebiet lokali-
siert. Der Verlust von tradierten Fledermausquartieren ist somit nicht gegeben. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  
14.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Noch zu             : 

Für eine abschließende Bewertung des Eingriffs im Hinblick auf Fledermäuse 
wurde zusätzlich eine flächendeckende Quartierspotenzialabschätzung durch-
geführt. Diese hat ergeben, dass potentielle Baumquartiere schwerpunktmäßig 
in den Buchenwäldern östlich, südlich und südwestlich des bestehenden Be-
triebsgeländes vorhanden sind. Nordwestlich waren Baumquartiere hauptsäch-
lich in Form von abstehender Rinde vorhanden. Insgesamt ist die Baumhöhlen-
dichte als gering zu bewerten. 
Die gemäß Kompensationsmaßnahme K01 zu installierenden Fledermaus-Er-
satzquartiere leiten sich somit ausschließlich über den Verlust potentieller Fle-
dermaus-Quartiere her. Ein artenschutzrechtlich gebotener Ausgleich von tra-
dierten Fortpflanzungsstätten (Wochenstubenquartieren) ist nicht erforderlich. 
Die Installation zielt auf den Ausgleich möglicher Ruhestätten für Einzeltiere 
(Männchen) im Sommer ab. Der Erhaltungszustand der lokalen Fledermauspo-
pulationen ist daher nicht gefährdet. Das Anbringen von Fledermauskästen 
kann nachweislich das Quartierangebot für Baumhöhlenbewohnende Fleder-
mausarten erheblich verbessern (Dietz et al., 2016)*. Bei regelmäßiger War-
tung kann davon ausgegangen werden, dass die künstlichen Quartiere von 
Fledermäusen angenommen werden und auf Grund ihrer Quartierqualität even-
tuell sogar Bestandteil eines Quartierverbunds werden. 
Der Bebauungsplan setzt für die Außenbeleuchtung fest, dass ausschließlich 
Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur zwischen 1.800 und 2.700 Kelvin unter 
Verwendung vollständig gekapselter Leuchtengehäuse, die kein Licht nach oben 
emittieren zulässig sind. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  
14.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Noch zu             : 

Somit kann der Störfaktor Außenbeleuchtung im Verhältnis zum Bestand bereits 
reduziert werden. Hinzu kommt die Gestaltung eines gestuften Waldrandes 
zwischen Betriebsgelände und anschließender Waldfläche. Durch den gestaf-
felten Aufbau mit Sträuchern und Bäumen 2. Ordnung kann die Lichtimmission 
innerhalb des angrenzenden Waldbestandes weiter reduziert werden. 
Die Untersuchungen unterstreichen tatsächlich die Bedeutung des vorhandenen 
Regenrückhaltebeckens als Jagdhabitat für Fledermäuse. Dies verdeutlicht den 
hohen Nutzen der geplanten Neuanlagen von Tümpeln innerhalb des Schiffen-
bergerwaldes. Eine Vergrößerung des RRB ist nicht vorgesehen, vergleichbare 
Strukturen werden aber im Umfang von über 5 ha im angrenzenden Staats- und 
Stadtwald neu geschaffen. 
Die Bedeutung des Alteichenbestandes an der Bahntrasse wurde durch die er-
neuten Fledermaus-Untersuchungen im Jahr 2024 nicht bestätigt. Der Erhalt des 
alten Baumbestandes ist unabhängig davon wichtig. Dies ist bei der Schaffung 
des Habitatverbunds für die Schlingnatter zwischen RRB und Bahntrasse zu be-
rücksichtigen. Die Maßnahmen zum Habitatverbund sehen lediglich eine Ent-
nahme von Robinien-Aufwuchs in diesem Bereich vor. Die Eignung dieses Be-
reiches für Jagdflüge von Fledermäusen wird durch die schonende Auflichtung 
des Unterwuchses tendenziell sogar verbessert. 
Der Geltungsbereich wurde nicht vergrößert, der Verkehrssicherungsbereich 
am südwestlichen Rand wurde dennoch in die Eingriffsbilanzierung aufgenom-
men. Somit wird dieser abzusehende Eingriff im Gesamtausgleich berücksich-
tigt.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1  

BauGB vorgebracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  
14.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Noch zu             : 
Darüber hinaus sind notwendige Absprachen zwischen Waldeigentümer, Stadt 
Gießen und Vorhabenträger vertraglich zu regeln. Auch die Ausgleichsflächen 
in Staats- und Stadtwald werden vertraglich gesichert. 
 
*Dietz C., Nill D. und Otto von Helversen (2016): Handbuch der Fledermäuse, 
Europa und Nordwestafrika. Kosmos-Naturführer Biologie, Kennzeichen, Ge-
fährdung. 
 

Zu             : Der Hinweis wurde aufgegriffen und zum Entwurf hin umgesetzt: 
In 2024 wurden vertiefte Untersuchungen zum Nachweis von Reptilien durch-
geführt. Insbesondere für das dabei nachgewiesene Schlingnattervorkommen, 
wurde ein artenschutzfachliches vorlaufendes Ausgleichskonzept erarbeitet, 
durch das zu befürchtende artenschutzrechtliche Verbote sicher vermeiden wer-
den. Dieses Ausgleichkonzept wurde bereits in den Entwurf aufgenommen. 
 

Zu              : Der Hinweis wurde berücksichtigt: 
Der Kammmolch wurde im Artenschutzfachbeitrag zum Entwurf berücksichtigt 
und Maßnahmen zum Schutz des Bestands in den Textfestsetzungen aufgenom-
men.  
 

Zu              : Die Anregung wurde berücksichtigt: 
In den Entwurf wurde Kapitel 2.2.5, das die Ergebnisse der vorgeschalteten 
Variantenprüfung mit Umweltverträglichkeitsvorprüfung darstellt, ergänzt.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1  

BauGB vorgebracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  
14.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu             : Dem Hinweis wurde gefolgt: 
In die Textfestsetzungen wurden Maßnahmen zum Schutz Lichtempfindlicher 
Tierarten und zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasflächen aufgenommen. 
 
Zu            : Dem Hinweis wurde gefolgt: 
Im Vorhaben- und Erschließungsplan, der dem Entwurf beigefügt war und Teil 
des Satzungsbeschlusses wird, ist die zu begrünende Dachfläche von etwas 
mehr als 50% dargestellt. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  
14.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu               : Dem Hinweis wurde gefolgt, die Nr. korrigiert. 
 
Zu               : Den Anregungen wird nicht bzw. nur teilweise gefolgt: 
Die Ausweitung des Geltungsbereiches in den Wald hinein ist rechtlich nicht 
möglich (vgl. BVG (Urt. V. 25.06.2014 – 4 CN 4/13)). Sie ist aber auch nicht 
erforderlich. 
Durch den Anschnitt des vorhandenen Waldbestandes und die zukünftige Ver-
kehrssicherungspflicht entlang dieser neuen Grenze entsteht eine Abwertung 
des angrenzenden Waldbestandes. Diese Abwertung wird im Zuge der Ein-
griffsbilanzierung für einen Streifen von 35 m entlang der gesamten südwestli-
chen Geltungsbereichsgrenze (rd. 1,37 ha Fläche) durch eine Abwertung des 
Biotopwerts um 2 BWP/m2 berücksichtigt. In diesem Bereich ist in Abstimmung 
mit Hessen Forst in einer Tiefe von 15 m ein gestufter Waldrand zu entwickeln. 
Die bilanzierte Abwertung rechtfertigt sich wegen des Verlusts von einzelnen 
Altbäumen, die zukünftig voraussichtlich aufgrund der Verkehrssicherungs-
pflicht zu entnehmen sind. Darüber hinaus werden notwendige Absprachen 
zwischen Waldeigentümer, Stadt Gießen und Vorhabenträger vertraglich ge-
regelt. 
 
Zu               : Den Anregungen wird nicht bzw. nur teilweise gefolgt: 
Die Erweiterung des bestehenden Regenrückhaltebeckens ist zur Umsetzung 
des Vorhabens nicht erforderlich und wäre nur unter zusätzlicher Rodung von 
Wald möglich, die somit nicht zu begründen ist. Stattdessen werden zur natur-
schutzrechtlichen Kompensation zahlreiche kleine Stillgewässer im nahegelege-
nen Wald neu angelegt.   
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  
14.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

Noch zu            : 
Der genannte Alteichenbestand kann wegen der Nähe zu Infrastruktureinrich-
tungen aus Verkehrssicherungsgründen nicht sinnvoll stillgelegt werden. Der 
Umbau der Abt. 200 des Stadtwaldes zu einem standortgerechten Auwald soll 
allerdings nach initialen Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserrückhalts 
durch anschließende Stilllegung erfolgen. Der angeregte vorzeitige Bestands-
umbau von Fichtenmonokultur zu einem Laub-Mischwald soll im Zuge der Auf-
wertung und Stabilisierung der Abt. 20C0 des Stadtwaldes zum Ausgleich der 
Schutzwaldfunktionen des Regionalen Grünzugs erfolgen. 
 
Zu            : Den Hinweisen wurde gefolgt: 
Zum Entwurf wurde das Kapitel C 1.2 des Umweltberichts komplett überarbeitet 
und die lokalklimatischen sowie globalklimatischen Auswirkungen differenziert 
betrachtet. Die Stellungnahme des Amtes für Umwelt und Natur zur Entwurfsbe-
teiligung zeigt, dass die hier beanstandeten Aspekte zum Entwurf sachgerecht 
abgearbeitet wurden. 
 
Zu            : Den Hinweisen wurde teilweise gefolgt: 
Das Gelände steigt vom Plangebiet aus betrachtet nach Süden und Westen hin 
an. D.h., südlich gelegene Biotope liegen im Anstrom des Oberflächenabflusses 
und des oberflächennahen Grundwassers. Die im Umweltbericht zum Entwurf 
wiedergegebenen Ergebnisse der Oberflächenabfluss-Simulation durch das In-
genieurbüro Zick-Hessler zeigen, dass sich vorhandene Fließwege nur minimal 
verschieben. Die bestehende Situation verschlechtert sich durch die Erweiterung 
des Betriebsstandortes nicht. Daher waren auch keine Maßnahmen zum Schutz 
südlich gelegener Biotope vor Beeinträchtigungen erforderlich.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  
14.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu               : Der Anregung wird nicht gefolgt: 
Die Baumquartierpotenzialanalyse vom Feb. 2024 bestätigt das Potenzial 
des Alteichenbestands. Er kann jedoch wegen der Nähe zu Infrastrukturein-
richtungen aus Verkehrssicherungsgründen nicht sinnvoll stillgelegt werden.  
 
Zu               : Der Anregung wurde gefolgt: 
Verlust und Ausgleich der Erholungs- und Schutzwaldfunktionen wurden als 
auszugleichende Funktionen des Regionalen Grünzuges im Zuge der Anpas-
sung des Zielabweichungsbescheides mit den zuständigen Forstbehörden und 
der Regionalplanung ausgiebig behandelt und festgeschrieben und im Ergeb-
nis in die Ausgleichskonzeption und die Textfestsetzungen zum Entwurf des B-
Plans aufgenommen.  
 
Zu               : Dem Hinweis wird gefolgt: 
Das Kapitel 3.3 „Geplante Maßnahmen zur Überwachung…“ wird noch wei-
ter präzisiert. Die entsprechenden Maßgaben im Durchführungsvertrag wer-
den in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde formuliert.  
 
Zu               : Die Anregung wurde berücksichtigt: 
In den Entwurf wurde im Umweltbericht ein Kapitel 2.2.5, das die Ergebnisse 
der vorgeschalteten Variantenuntersuchung mit Umweltverträglichkeitsvorprü-
fung darstellt, ergänzt.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

14.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu               : Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen: 
Die Tabelle gibt die in diesem frühen Stadium der Planung, der Umweltverträg-
lichkeitsvorprüfung getroffenen Einstufungen in der Form, die dem Antrag auf 
Zielabweichung beigefügt war, korrekt wieder. Alleine auf die Flächengröße 
bezogen erscheint es gerechtfertigt, eine Flächeninanspruchnahme, die ledig-
lich 2/3 der alternativen Varianten umfasst, auch als weniger schwerwiegend 
einzustufen als die Alternativen. Für das Gesamtergebnis der Vorprüfung ist 
dies allerdings unerheblich, da sich die Variante A1 nach diesem Prüfschema 
ohnehin bereits als die mit dem „stärksten Eingriff“ verbundene Variante aus-
weist. 
 

Zu              : Der Anregung wurde nur teilweise gefolgt: 
Zum Entwurf wurde ein mit den zuständigen Genehmigungsbehörden abge-
stimmtes Entwässerungskonzept vorgelegt, das nun auch zur Satzung beschlos-
sen wird. Dabei wurde geprüft, ob anfallendes Niederschlagswasser in die 
südlich angrenzenden Waldflächen geleitet werden kann. Dies hat sich jedoch 
aufgrund der Topographie (das Gelände steigt nach Süden hin an) als nicht 
sinnvoll umsetzbar erwiesen. Das Ziel, die Niederschlagsrückhaltung im Wald 
und damit dessen Resilienz gegenüber den zur erwartenden Veränderungen 
des Lokalklimas zu verbessern, wird jedoch in anderer Weise durch die Anlage 
zusätzlicher Stillgewässer in den umgebenden Wäldern dennoch erreicht. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  
14.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu               : Der Anregungen wird nicht gefolgt: 
Bauleitplanerische Festsetzungen in forstwirtschaftlichen genutzten Flächen sind 
gemäß BVG (Urt. V. 25.06.2014 – 4 CN 4/13) nicht zulässig. Sie sind hier 
aber auch nicht erforderlich um die Ziele zu erreichen. 
 
Zu              : Der Anregungen wurde zur Entwurfsfassung gefolgt. 
 
Zu              : Der Anregungen wird gefolgt: 
Der Durchführungsvertrag wird unter Einbeziehung des Amtes für Umwelt und 
Natur erstellt.  
 
Zu               : Den Anregungen wurde teilweise gefolgt: 
In 2024 wurden ergänzende Untersuchungen zur Erfassung von Fledermäusen 
inklusive Netzfängen und Telemetrie zur Quartiersuche durchgeführt. Ferner 
wurden in 2024 vertiefte Untersuchungen zum Nachweis von Reptilien durch-
geführt. Insbesondere für das dabei nachgewiesene Schlingnattervorkommen 
wurde ein artenschutzfachliches vorlaufendes Ausgleichkonzept erarbeitet, 
durch das zu befürchtende artenschutzrechtliche Verbote sicher vermeiden wer-
den. Die Erfassung von Amphibien wurde durch Zufallsfunde im Zuge der er-
gänzenden Reptilienuntersuchung in 2024 ergänzt. Im unmittelbaren Umfeld 
des Plangebiets bestehende relevante Habitatstrukturen waren in der Untersu-
chung berücksichtigt. Alle Arten, deren Vorkommen aus dem Wissen über das 
Umfeld des Untersuchungsgebiets vermutet werden konnten, wurden i.R. der 
Untersuchungen auch nachgewiesen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

14.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

Zu              (Fortsetzung): 
Die Untersuchungen reichten zusammen mit Erkenntnissen aus dem weiteren 
Umfeld aus, um im Artenschutzfachbeitrag auch für Amphibienarten, die im 
Zuge der Baumaßnahmen in das Plangebiet einwandern könnten, sinnvolle Ver-
meidungsmaßnahmen (Amphibienschutzzäune) zu konzipieren. Für den Kamm-
molch werden auch Maßnahmen zur vorgreiflichen Kompensation wegfallen-
der Winterquartiere getroffen.  
Bzgl. der Avifauna entspricht der Untersuchungsumfang dem Methodenstand 
und den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit. Im Rahmen der Bestandserfas-
sung wurden auch relevante Randbruten und Nahrungsgäste aus entfernter lie-
genden Bereichen erfasst. 
 
Zu               : Der Anregungen wurde gefolgt: 
Im Rahmen der im Artenschutzfachbeitrag dokumentierten artenschutzrechtli-
chen Bewertung des Waldeingriffs wurden auch mögliche Verdrängungseffekte 
berücksichtigt. 
Für die innerhalb des Plangebiets nachgewiesenen und planungsrelevanten 
Brutvogelarten besteht entweder keine Betroffenheit (z.B. bei der Stockente) o-
der der Raumbedarf der Art ist gering (z.B. bei der Tannenmeise), sodass – 
auch unter Berücksichtigung der weiterhin vorhandenen Waldflächen – keine 
nennenswerten Verdrängungseffekte zu erwarten sind. Eine mögliche Konkur-
renz von Höhlenbrütern um Nistplätze wird zudem durch das Aufhängen von 
Nistkästen vermieden. Darüber hinaus sind auch durch potenzielle Störungen 
keine Verdrängungseffekte zu erwarten, da die nachgewiesenen Brutvogelarten 
als weitgehend störungsunempfindlich gelten.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

14.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 
 
 
Zu               : Der Anregungen wurde gefolgt: 
Zum Entwurf wurden auch Auswirkungen auf das Lokalklima berücksichtigt. 
 
Zu               : Der Anregung wurde gefolgt: 
Verlust und Ausgleich der Erholungs- und Schutzwaldfunktionen wurden als 
auszugleichende Funktionen des Regionalen Grünzuges zum Entwurf des B-
Plans aufgenommen (s.o. zu            ). 
 
Zu               : Der Anregungen wurde gefolgt: 
Die überplanten und dadurch entfallenden Ausgleichsmaßnahmen aus älteren 
B-Plänen wurden in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz zum Entwurf berücksichtigt 
und werden dadurch in das neue Ausgleichskonzept übertragen und aufs Neue 
ausgeglichen. 
 
Zu              : Der Anregungen wurde gefolgt: 
Zum Entwurf wurde ein Bodenkundlicher Fachbeitrag erstellt. Darin wurde auch 
der bodenfunktionsbezogene Kompensationsbedarf ermittelt und in die Ein-
griffs-/Ausgleichsbilanz mit einbezogen. Im Umweltbericht wird dem Boden ein 
eigenes Kapitel gewidmet. Die erarbeiteten Maßnahmen zum Bodenschutz wer-
den inklusive Bodenkundlicher Baubegleitung in den Textfestsetzungen veran-
kert (vgl. oben zu             ).              
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

14.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 
Zu            : Der Anregungen kann nicht gefolgt werden: 
Die Fläche wird für Maßnahmen zur Umsetzung des artenschutzrechtlichen 
Ausgleichskonzepts für die Schlingnatter benötigt. Außerdem befinden sich 
hier überörtliche Gas- und Wasserversorgungsleitungen mit Schutzstreifen in-
nerhalb derer keine Bäume gepflanzt werden dürfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu             : Der Anregungen kann nicht gefolgt werden: 
Zum Entwurf wurde ein vollständig überabeitetes und mit den zuständigen Ge-
nehmigungsbehörden abgestimmtes Entwässerungskonzept vorgelegt, das nun 
auch zur Satzung beschlossen wird. Danach ist die Erweiterung des bestehen-
den Regenrückhaltebeckens zur Umsetzung des Vorhabens nicht erforderlich. 
Die Erweiterung wäre allerdings nur unter zusätzlicher Rodung von Wald mög-
lich. Ohne die Erforderlichkeit wäre diese nicht zu begründen. Eine entspre-
chende Ausweitung des Plangebiets muss daher unterbleiben. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

14.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 
Zu              : Der Empfehlung wurde gefolgt: 
Die Fließpfadkarte wurde zum Entwurf im Umweltbericht (Kap. C1.1) berück-
sichtigt. Darüber hinaus wurde eine Oberflächenabflussanalyse erstellt, die 
auch die bei Starkregenereignissen zu erwartenden Überflutungstiefen wieder-
gibt und Bestands- und Planungszustand vergleicht. 
Die Ergebnisse der vorliegenden Simulation zeigen, dass sich die Fließwege 
minimal verschieben. Es ist nicht zu erwarten, dass sich die bestehende Situa-
tion durch die Erweiterung des Betriebsstandortes verschlechtert. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

14.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 
Zu              : Der Empfehlung wird gefolgt: 
Über die zuvor genannten Simulationsergebnisse hinaus wird ein Hinweis zur 
Starkregensimulation im Umweltbericht aufgenommen, wonach die Oberflä-
chenabfluss-Simulation des Ingenieurbüros Zick-Hessler zeigt, dass durch die 
bauliche Erweiterung bestehende Fließwege nicht wesentlich verschoben wer-
den. Durch entsprechend dimensionierte Rückhaltesysteme (Rigolenboxensys-
teme) kann der Zufluss aus den neu versiegelten Flächen begrenzt werden. Bei 
Starkregenereignissen kann jedoch ein steigender Wasserspiegel durch Was-
seransammlungen an den südlich bestehenden Wällen und dem Bahndamm 
entstehen. Dieser kann in einem Teilbereich den Wall übersteigen und ebenso 
kann es im südwestlichen Bereich des Betriebsgeländes dazu kommen, dass 
Teilmengen des Außengebietswassers über das Grundstück fließen. Es wird da-
her empfohlen, vor allem im südlichen Bereich des Betriebsgeländes zur Vor-
sorge bei Extremwetterlagen mit Starkregenereignissen Notwasserwege und/o-
der andere Vorsorgemaßnahmen einzuplanen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

14.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 
Zu              : Der Hinweis wurde berücksichtigt: 
 
Bei der Erstellung des abgestimmten Entwässerungskonzeptes wurde auch die 
Forderung des MWB berücksichtigt, dass durch die geplante Entwässerung 
auch die Situation für die im Abstrom gelegenen Bereiche nicht verschlechtert 
werden darf. 
Darüber hinaus wurden die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen so 
konzipiert, dass sie durch die Anlage von Kleingewässern in den Stadtwaldflä-
chen, die ebenso Einzugsgebiet des Klingelbachs sind, gleichzeitig einer stär-
keren Rückhaltung von Niederschlagswasser dienen. Dadurch dürfte die Situa-
tion bei Starkregen auch für diesen Bereich jenseits der A485 durch das Vor-
haben eine Entlastung erfahren. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

14.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 
Zu              : Der Empfehlung wurde gefolgt: 
Der Mindestgrünanteil vom 90% wurde zum Entwurf in die Textfestsetzungen 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu              : Der Anregung wurde gefolgt: 
Zum Entwurf wurde im Umweltbericht das Kapitel A 2.2.4 „Lokalklimaana-
lyse“ aufgenommen. 
 
Zu              : Der Empfehlung wurde gefolgt: 
Zum Entwurf wurden im Umweltbericht unter Kapitel C 1.2 die Aussagen ent-
sprechend der Klimaanalyse der Stadt Gießen (GEO-NET 2022) korrigierend 
überarbeitet und das Potential nächtlicher Kaltluftströme bei autochtonen Wet-
terlagen berücksichtigt. Entsprechend wurden die zulässigen Gebäudehöhen 
so festgesetzt, dass die Strömung der in den angrenzenden Waldbereichen 
weiterhin entstehenden Kaltluft nicht beeinträchtigt wird und das geplante Be-
triebsgebäude ebenso wie das bereits bestehende und der Autobahndamm 
weiterhin überströmt werden können. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

14.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

14.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu              : Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen: 
Die Empfehlung bezieht sich auf Rechtsbereiche, die nicht auf der Ebene der 
Bauleitplanung zu behandeln sind.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

14.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 
Zu              : Der Anregung wurde gefolgt: 
Zum Entwurf wurde der bodenbezogene Kompensationsbedarf in die E-/A-Bi-
lanzierung im Umweltbericht einbezogen. 
 
Zu              : Der Anregung wurde gefolgt: 
Zum Entwurf wurde ein Bodenfachbeitrag erstellt und dessen Ergebnisse in 
den Umweltbericht einbezogen.  
 
Zu              : Der Anregung wurde gefolgt: 
Zum Entwurf wurde in den Textfestsetzungen das BBodSchG ergänzt.  
 
 
 
Zu               : Die Hinweise wurden berücksichtigt: 
Die zu begrünende Dachfläche sowie die Anlage zur Nutzung der solaren 
Strahlungsenergie und deren kombinierte Installation sind nicht nur Bestandteil 
der textlichen Festsetzungen, sondern auch des Vorhaben- und Erschließungs-
plans, der wiederum verbindlicher Gegenstand des Durchführungsvertrags 
wird. Die befürchtete Möglichkeit die Umsetzung rechtkonform zu vermeiden 
besteht daher nicht. 
 
Zu              : Der Anregung wurde gefolgt: 
Zum Entwurf wurden Textfestsetzungen entsprechend ergänzt.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom  

14.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 
Zu              : Der Anregung wurde gefolgt: 
Zum Entwurf wurden die Textfestsetzungen entsprechend geändert.  
 
Zu              : Der Anregung wurde sinngemäß gefolgt: 
Zum Entwurf wurden der Textfestsetzungen entsprechend der Maßnahmenvor-
schläge des Bodenkundlichen Fachbeitrags geändert.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 01.09.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 
Zu          : Die Einschätzung bezüglich der Umsetzungs-Qualität der Aus-
gleichsmaßnahmen aus der ersten Betriebserweiterung wird zur Kenntnis ge-
nommen. Diesbezügliche Nachbesserungen sind in 2022/2023 erfolgt. 
Der Hinweis wird bei den entsprechenden Regelungen dieses Verfahrens wie 
folgt berücksichtigt: 
In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde werden im Durchfüh-
rungsvertrag Maßgaben für die Umsetzung der Maßnahmen aufgenommen, 
die in Form von Ausführungs- Pflege- und Monitoringplanung inkl. Nachbesse-
rungspflichten, Ökologischer Baubegleitung und Dokumentations- und Abnah-
mepflichten die sachgerechte Umsetzung der Maßnahmen und die Aufrechter-
haltung von deren Funktionalität sicherstellen. 
 
Zu          : Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen aber nicht geteilt: 
Wälder haben verschiedene Funktionen, u.a. bzgl. Klimaschutz, Wasserhaus-
halt oder Bodenschutz. Das ist an dieser Stelle unbestritten. § 13 Abs. 1 
HWaldG listet mögliche Begründungen auf, warum eine Erklärung zu Schutz-
wald in Betracht gezogen werden kann und verknüpft sie mit einem „oder“. Der 
Paragraph sagt nicht, dass ein Wald alle diese Funktionen erfüllen muss, um 
zum Schutzwald erklärt zu werden. Im konkreten Fall der Schutzwalderklärung 
vom 10.11.1986 wurden insbesondere Funktionen des Sicht- und Immissions-
schutzes als Gründe für die Ausweisung der Waldbestände benannt.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 01.09.2025 

__________________________________________________________________ 

 

Noch zu         :  

Im Zuge der Alternativenprüfung und der Begründung des Zielabweichungsver-
fahrens wurde ausführlich abgewogen und dargelegt, inwieweit das unterneh-
merische Interesse einer von den Betriebsabläufen her effizienten zentralisierten 
und von den baulichen Aufwendungen wie künftigen betrieblichen Abläufen her 
ressourcenschonenden Betriebserweiterung am Standort mit den öffentlichen In-
teressen an sicheren zusätzlichen Arbeitsplatzangeboten und zuverlässigen,stei-
genden Gewerbesteuereinnahmen verbunden sind, sodass die damit verbun-
den Eingriffe zu rechtfertigen sind. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2  

BauGB vorgebracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 01.09.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

Zu           : Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen aber nicht geteilt: 

Die zitierte Passage des § 13 (5) HWaldG bezieht sich ausdrücklich nur auf 
Bannwald und ist daher hier nicht anzuwenden. Der Schutzwaldstatus ist weni-
ger streng und besitzt nicht das Erfordernis der Ersatzaufforstung im engeren 
naturräumlichen Zusammenhang. Das Erfordernis der flächengleichen Ersatz-
aufforstung resultiert aus den Anforderungen im Zuge der Rodungsgenehmi-
gung nach § 12 HWaldG. Danach kann die Genehmigung kann davon ab-
hängig gemacht werden, dass die Antragsstellerin flächengleiche Ersatzauffors-
tungen in dem betroffenen Naturraum oder in waldarmen Gebieten unter Be-
rücksichtigung agrarstruktureller Belange nachweist. Die Obere und die Untere 
Forstbehörde haben die Flächenauswahl in Büdingen nicht beanstandet. 
 
Zu           : Die Annahmen sind richtigzustellen: 
Die Ersatzaufforstungsverpflichtungen im Verhältnis 1:1 sollen zu 3,894 ha in 
Büdingen (Gemarkung Calbach) und zu 0,292 ha in der Gem. Schiffenberg 
umgesetzt werden. 
 
Zu           : Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen aber nicht geteilt: 
Der Nachweis, dass der Zugriff auf eine Fläche sichergestellt ist, ist eine unab-
dingbare Voraussetzung für eine Waldneuanlagegenehmigung. Die beiden ge-
nannten Grundstücke in der Gem. Schiffenberg wurden kürzlich von der Stadt 
erworben. 
Die angeregte flächengleiche Ersatzaufforstung im Stadtgebiet kann weder in 
diesem Umfang zusammenhängend im VSG Lahnaue zwischen Atzbach und 
Gießen noch bezüglich einer Genehmigungs-Perspektive auch an anderen 
Standorten zeitlich koordiniert zu diesem Planverfahren erfolgen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 01.09.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Noch zu         :  
Der Magistrat bemüht sich aber (nach einigen in anderem Plan-Zusammenhang 
gescheiterten derartigen Maßnahmen) weiterhin, auch im Stadtgebiet an ver-
träglichen Standorten die Waldneuanlage zu fördern 
 
Zu          : Die Frage ist geklärt: 
Die Umbaumaßnahme ist im Maßnahmenplan des Schutzgebiets nicht enthal-
ten, sie unterstützt jedoch die formulierten Erhaltungs- und Entwicklungsziele. 
Somit ist sie keine obligatorische Anforderung aus der Schutzgebietsverord-
nung, sondern eine zusätzliche Maßnahme, die daher als Ausgleichsmaß-
nahme anerkannt werden kann und werden wird. 
 
Zu          : Der Hinweis wird berücksichtigt: 
Die Flächenbezeichnung wird korrigiert. 
 
Zu         : Der Anregung wird gefolgt: 
Die Abteilung 200 wird dominiert von Hybrid-Pappeln. Es ist richtig, dass diese 
in einzelnen Bereichen bereits abgängig sind und teils stehendes Totholz bilden. 
Das Ziel für diese Ausgleichsfläche ist die Entwicklung und langfristige Siche-
rung eines standortgerechten Auwaldes. 
In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Gießen wird u.a. auch vor dem 
Hintergrund des nachgewiesenen Brutvorkommens des Grauspechts die Maß-
nahme in Abteilung 200 geändert. Statt des bisher geplanten, sukzessiven Um-
baus der Waldabteilung wird nunmehr nach initialen Maßnahmen zum Was-
serrückhalt die wirtschaftliche Nutzung der Waldabteilung gänzlich eingestellt 
(Stilllegung/Nutzungsverzicht). 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 01.09.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
 
 
Forstsetzung zu          : Die Frage ist geklärt: 
Um den Wasserhaushalt hin zu feuchteren Bedingungen zu entwickeln, ist das 
Verschließen von vorhandenen Entwässerungsgräben vorgesehen. Durch den 
Verschluss kann das Wasser in der Abteilung zurückgehalten werden. Um eine 
natürliche Entwicklung hin zu einem Auwald zu ermöglichen, ist der Wasser-
haushalt maßgebend, daher werden zusätzlich kleine Gräben in dem ohnehin 
bereits bewegten Mikrorelief ergänzt, damit sich das Wasser in der gesamten 
Abteilung über die vorhandenen kleinen Gräben und Mulden verteilen kann. 
Diese initiale Maßnahme erfolgt schonend ohne Entnahme von Bäumen. 
 
 
 
Zu          : Der Hinweis wurde geprüft, die Einschätzung wird aber nicht geteilt: 
Im Zuge des seitens der MWB beim RP Gießen gestellten Einleite-Antrags für 
den Betrieb des Regenrückhaltebeckens (Flurstück) im NO des „Alten Flugha-
fens“ wurden eine Analyse des bestehenden Entwässerungssystems und auf des-
sen Grundlage eine FFH- und VSG-Verträglichkeitsvorpüfung erstellt. Dabei 
wurde geklärt, dass die der Abt. 200 zufließenden Wassermengen keinen Ein-
fluss auf die Bewässerung des für die Zwergschnepfe relevanten Bereiches des 
VSG besitzen. Es wäre im Gegenteil sogar zu erwarten, dass bei einem stärke-
ren Wasserrückhalt in der Abt. 200 auch die NO angrenzenden Offenlandbe-
reiche (mit dem Lebensraum der Zwergschnepfe) feuchter werden, als sie es 
bislang sind. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 01.09.2025 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu            : Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen aber nicht geteilt: 
Es werden insgesamt rd. 1.230 m² Stillgewässer im Stadtwald und rd. 
2.750 m² im Staatsforst angelegt. Die Anlage von rd. 0,4 ha Stillgewässer stellt 
aus ökologischer Sicht eine enorme Verbesserung für die Waldbestände in ih-
ren verschiedenen Funktionen dar. Der Wasserrückhalt sorgt bei Starkregen 
nicht nur für eine Entlastung der Vorfluter, sondern hilft bei der Wasserversor-
gung des Waldes im mittlerweile häufig trockenen Frühjahr und während der 
Sommermonate mit langen Trockenperioden, teils unterbrochen von Starkrege-
nereignissen. Dadurch steigt die Resilienz des Waldes gegenüber den gegen-
wärtigen klimatischen Entwicklungen und sichert ihn somit langfristig als Koh-
lenstoffsenke und Sauerstoffproduzent. Durch das stehende oder langsamer ab-
fließende Wasser wird zudem lokal die Verdunstung erhöht und das Mikroklima 
innerhalb des Bestandes ist kühler. Dies fördert nicht nur die Baumschicht, son-
dern auch die Krautschicht des Waldes. 
Der Waldboden mit der Krautschicht und den verschiedenen Habitatstrukturen, 
wie Wurzelteller und liegendes Totholz, stellt Lebensraum für zahlreiche Arten-
gruppen dar. Eine Artengruppe, die von der Anlage der Tümpel mit all ihren 
Begleiterscheinungen profitieren wird, sind die Amphibien. Im Umfeld des Schif-
fenberger Waldes gibt es verschiedene Vorkommen des nach FFH-Richtlinie An-
hang II und IV streng geschützten Kammmolchs. Die „Gewässer in den Gail-
schen Tongruben“ wurden für Kammmolch und die ebenfalls streng geschützte 
Gelbbauchunke unter Schutz gestellt. Das nahe gelegene Naturschutzgebiet 
„Gießener Bergwerkswald“ umfasst zahlreiche Stillgewässer innerhalb des 
Waldes und bietet durch die abwechslungsreichen Standorte Lebensraum für 
viele seltene und bedrohte Tiere und Pflanzen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 01.09.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Fortsetzung zu                :  
Von besonderer Bedeutung sind in diesem Naturschutzgebiet die Gewässer, 
was sich auch im Vorkommen von Gras- und Grünfrosch, Geburtshelferkröte, 
Feuersalamander, Berg- und Kammmolch sowie Wasserfledermaus zeigt. 
Am Beispiel des NSG „Gießener Bergwerkswald“ wird deutlich, welch hohen 
naturschutzfachlichen Wert Stillgewässer innerhalb von geschlossenen Wald-
beständen haben. Dieser Wert wirkt weit über die eigentliche Wasserfläche 
des Stillgewässers hinaus. Das Mikroklima ist weit über die Wasserfläche hin-
aus wirksam und die Tümpel stellen wichtige Trittsteinbiotope dar, um die Ver-
netzung der bekannten Amphibienpopulationen im Umfeld zu verbessern. Ver-
stärkt wird die Wirkung im Umfeld der Tümpel, durch das Ablegen von Baum-
wurzeln und anderem Totholz während der Anlage der Tümpel. So wird die 
Umgebung der Wasserfläche durch zahlreiche Habitatstrukturen aufgewertet. 
Die Artenvielfalt wird aufgrund dieses Strukturreichtums und der Übergänge 
zwischen dem Wasser- und Landlebensraum einschließlich der entsprechenden 
Krautvegetation deutlich erhöht. So werden neben Amphibien auch zahlreiche 
Insekten (z.B. Libellen) von den Tümpeln profitieren. Die Zunahme von Insekten 
wird wiederum das Vorkommen jagender Fledermäuse induzieren, ebenso wird 
die Umgebung der Tümpel als Nahrungshabitat für insektenfressende Vögel 
aufgewertet. 
Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte erscheint der gewählte Puffer von 20 
m um die Wasserflächen herum und der moderate Ansatz von 8 Wertpunkten 
Aufwertung für Klimaschutz, Förderung von biologischer Vielfalt und Schaffung 
eines Biotopverbundes für Amphibien als vollkommen gerechtfertigt. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2  

BauGB vorgebracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 01.09.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu               : Die Einschätzung wird nicht geteilt, der Anregung nicht gefolgt: 
Der Eingriff wird durch umfassende Ausgleichsmaßnahmen im Schiffenberger 
Wald und im Stadtwald von Gießen naturschutzrechtlich vollständig ausgegli-
chen. Die zur Eingriffs-/Ausgleichsbewertung herangezogene Hessische Kom-
pensationsverordnung ist ein allgemein anerkanntes Verfahren, das den in der 
Bauleitplanung anzulegenden Ansprüchen genügt. Die vielfältigen Maßnahmen 
im Schiffenberger Wald erfüllen gleichzeitig die auszugleichenden Funktionen 
des Regionalen Grünzugs. Alleine eine Stilllegung einer 4 ha Waldfläche 
würde die erforderlichen Funktionen weder qualitativ noch i.S. der Kompensa-
tionsverordnung quantitativ vollständig erfüllen.  
Insgesamt ist daher das hier zur Beschlussfassung vorliegende Eingriffs-/Aus-
gleichskonzept weitaus besser geeignet als die vorgeschlagene Waldstillegung. 
Darüber hinaus wird der artenschutzrechtlich relevante Eingriff zusätzlich durch 
explizit dafür konzipierte Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen bewältigt. 
 
Schließlich sei darauf hingewiesen, dass die in der Abt. 200 des Stadtwaldes 
vorgesehenen naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen zur Entwick-
lung eines naturnahen Auwalds aus artenschutzfachlichen Gründen nach initia-
len Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserrückhaltung in Form einer Stillle-
gung im Umfang von 5,3 ha fortgeführt werden. 
 
Zudem wird auf die Ausführungen zu Punkt 5 verwiesen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2  

BauGB vorgebracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 01.09.2025 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

Zu            : Der Anregung wird gefolgt: 
Der Anregung wird gefolgt. Das Monitoringkonzept wird entsprechend er-
gänzt und im Durchführungsvertrag festgeschrieben. 
 
Zu            : Die Bedenken werden nicht geteilt: 
Die Stellungnehmenden argumentieren, es würden kein Ersatzlebensräume 
für die Schlingnatter zur Verfügung gestellt. Die Bereiche, die zur Umsied-
lung vorgesehen sind, seien bereits besiedelt. Dieses Argument übersieht, 
dass bei der Schlingnatter die Habitatqualität maßgeblich die Besiedlungs-
dichte mitbestimmt (s. Völkl, W. & D. Käsewieter (2003): Die Schlingnatter. - Lau-

renti-Verlag, Bielefeld). Folglich ist es möglich, durch Verbesserung der Habi-
tatqualität eine höhere Besiedlungsdichte zu erreichen (s. FÖA (2020): Me-
thodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in NRW. Anhang B – Maßnahmen-Steck-

briefe. Düsseldorf). Eine Verbesserung der umgebenden Habitate ist durch 
anerkannte und kurzfristig wirksame Maßnahmen zu erreichen. Ein entspre-
chendes Maßnahmenkonzept liegt vor. Die Obergrenze der Besiedlungs-
dichte ist hier sicherlich noch nicht erreicht. Sie liegt, insbesondere entlang 
von linearen Strukturen sehr hoch; z. B. bei Waldwegen 12 Individuen auf 
350 m Wegstrecke, bei Trockenmauern 10 Individuen auf 100 m Zählstre-
cke (s. https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Doku-

mente/artensteckbriefe/reptilien/coronella_austriaca_240209.pdf). Die subopti-
male Qualität des verloren gehenden Teillebensraums und seine sehr ge-
ringe Besiedlung (0 Nachweise! bei der systematischen Kartierung im Jahr 
2024), sprechen dafür, dass es sich nicht um ein Kernhabitat der Art han-
delt. Wesentlich günstigere Bedingungen stellen die linearen Strukturen be-
reit, die für die Art aufgewertet werden. Die Bedenken, dass kein Ausweich-
lebensraum existiert, sind somit nicht begründet.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 01.09.2025 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu               : Dem Hinweis wird gefolgt: 
Die Festsetzung wird dahingehend geändert, dass bei den Maßnahmen die 
Empfehlungen gem. ‚Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-
VSW): Vermeidung von Vogelverlusten an Glasscheiben‘ vom Februar 2021 
zu berücksichtigen sind. 
 
Zu               : Der Hinweis wird in anderer Weise berücksichtigt: 
Die Formulierung ist entsprechend eines gültigen Beschlusses der Stadtverord-
netenversammlung gewählt. Die geforderte Konkretisierung und Verbindlichkeit 
wird durch die vertragliche Verpflichtung zur Umsetzung gemäß Vorhaben- und 
Erschließungsplan, in dem die mit PV-Modulen zu belegende Fläche konkret 
dargestellt ist, erreicht.  
 
Zu               : Der Anregung wird gefolgt. 
 
Zu               : Der Anregung wegen fehlendem planungsrechtlichem Bezug wird 
nicht gefolgt: 
Die Ausgestaltung der Löscheinrichtungen werden nicht auf der Ebene des Be-
bauungsplans, sondern erst im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens entspre-
chend der geltenden Brandschutzbestimmungen geregelt. 
 
Zu               : Der Anregung wird nicht gefolgt: 
Regelungen zur Nutzung des Niederschlagswassers sind nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens, sie werden im Zuge des Baugenehmigungsverfah-
rens entsprechend der einschlägigen wasserrechtlichen Anforderungen und der 
geltenden Abwassersatzung bestimmt.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 01.09.2025 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu               : Dem Hinweis wird nicht gefolgt: 
Die maßgeblichen Niederschlagsmengen, die hier in der Simulation anzusetzen 
sind, sind die in der Tabelle der KOSTRA-DWD 2020 für ein Wiederkehrinter-
vall von 100 Jahren angegebenen Daten. Diese sind mit 45,1 mm für ein Nie-
derschlagsereignis mit einer Dauer von 60 min korrekt angegeben.  
Es wird allerdings bestätigt, dass es auch in Gießen schon stärkere Regenereig-
nisse gegeben hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu             : Dem Hinweis wird nicht gefolgt: 
Die angesprochenen Regelungen sind nicht auf der Ebene des Bebauungsplans 
zu treffen. Sie werden erst im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens entspre-
chend der geltenden Brandschutzbestimmungen i.V.m den wasserrechtlichen 
Bestimmungen geregelt. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 01.09.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu              : Der Anregung wird nicht gefolgt: 
Die Beanstandungen wurden auch seitens der Unteren Naturschutzbehörde und 
der oberen Forstbehörde gegenüber der mit der Ersatzaufforstung beauftragten 
Bundesforstverwaltung geltend gemacht. Daraufhin wurden zuletzt in 2023 
Nachpflanzungen durchgeführt: ‚Es wurden rund 900 Pflanzen im Winter dort 
gepflanzt, die Fläche ist nun mit folgenden Baumarten bestückt: Stieleiche, Flat-
terulme, Elsbeere, Spitzahorn, Bergahorn, Kirsche, Winterlinde. Wegen des er-
höhten Wildverbisses und der schwierigen Bejagungssituation konnte auf Ein-
zelschutz nicht verzichtet werden. Dieser wird nach Etablierung der Jungpflan-
zen entfernt/entsorgt. Es ist damit aus Sicht Bundesforst die Ausgleichsfläche 
nun hinreichend bepflanzt und eine Waldentwicklung in den dafür vorgesehe-
nen und im Bebauungsplan festgesetzten Bereichen auf dem Sportplatz der 
ehem. Steubenkaserne sichergestellt.‘ 
Eine fotodokumentierte Begehung der Unteren Naturschutzbehörde im 1. Quar-
tal 2024 zeigte, dass die beschriebene Nachpflanzung sachgerecht durchge-
führt wurde und offenbar angewachsen ist. Wenn weitere Nacharbeiten erfor-
derlich sein sollten, so werden diese ebenfalls erneut veranlasst werden. 
Die Renaturierung zuvor stark anthropogen überformter Böden stellt sich in der 
praktischen Umsetzung oft als schwieriger und langwieriger heraus, als bspw. 
eine Ersatzaufforstung auf der „grünen Wiese“. Dem höheren Pflanz- und Zeit-
aufwand steht allerdings auch ein deutlich größerer Aufwertungseffekt gegen-
über. Deshalb gibt es keinen Grund, vorzeitig aufzugeben. Zudem sind die 
Übergangszustände der Sukzession auch in der Zwischenzeit bereits als natur-
schutzfachlich sehr hochwertig anzusehen. Ein Ersatz der Ausgleichsmaßnahme 
an anderer Stelle ist weder sinnvoll noch erforderlich.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 01.09.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu               : Die Einschätzung wird nicht geteilt: 
Bei der Eingriffsbilanzierung (s. Umweltbericht, S. 32, Tab.4) des aufgrund der 
ersten Erweiterung der Betriebsanlagen hergestellten Waldrandes, wurde die-
ser entsprechend seines Legalstatus so bilanziert, als ob er seinem Zielzustand 
entsprechend bereits vollständig entwickelt wäre. Dadurch ist dieser Zielzu-
stand auch vollständig auszugleichen, auch wenn dieser praktisch noch nicht 
erreicht ist. Insofern entsteht das befürchtete Ausgleichsdefizit nicht. 
 
Zu               : Die Einschätzung wird nicht geteilt: 
Auch hier wurde bei der Eingriffsbilanzierung (s. Umweltbericht, S. 32, Tab.4) 
das als Ausgleichsmaßnahme für die erste Erweiterung der Betriebsanlagen 
hergestellte ‚naturnahe Stillgewässer‘ entsprechend seines Legalstatus so bilan-
ziert, als ob es seinem Zielzustand entsprechend bereits vollständig funktionsfä-
hig wäre. Dadurch ist dieser Zielzustand auch vollständig auszugleichen, auch 
wenn dieser praktisch bislang nicht erreicht wurde. Insofern entsteht das be-
fürchtete Ausgleichsdefizit nicht. 
 
Zu               : Die Anregung wird aufgegriffen: 
Die erforderlichen Maßnahmen/Nacharbeiten zur Herstellung der Funktionali-
tät der Maßnahmen 3 und 4 aus der Ersten Erweiterung des Betriebs werden 
in die Umsetzung der Ausgleichmaßnahmen für das vorliegende Verfahren in-
tegriert. Im Zuge der Ausführungsplanung für die neuen Maßnahmen werden 
auch die beiden genannten Altmaßnahmen einbezogen, untersucht und ggf. 
erforderliche Nacharbeiten konzipiert und umgesetzt und in das anschließende 
Pflege- und Monitoringprogramm aufgenommen. Zur Sicherstellung wird dieses 
Vorgehen auch in den Durchführungsvertrag aufgenommen.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 01.09.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu               : Die Einschätzung wird nicht geteilt: 
Nach §1 (6) 8. a) und c) BauGB sind ‚bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
insbesondere - neben vielen anderen Belangen - auch die Belange der Wirt-
schaft […und] der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen‘ zu 
berücksichtigen. Daher ist es durchaus als kommunale Aufgabe zu sehen, auch 
privaten Unternehmen, die Arbeitsplätze bieten und mit deren Gewerbesteuer-
zahlungen Einrichtungen der kommunalen Daseinsfürsorge finanziert werden 
können, bei der Ansiedlung, Bestandssicherung oder Erweiterung von Betrieben 
zu unterstützen. Insofern ist auch im vorliegenden Fall ein öffentliches Interesse 
gegeben.  
Inwiefern die aktuelle Situation der hessischen Stahlbranche Auswirkungen auf 
das Unternehmen Bieber + Marburg erwarten lässt, ist seitens der Stadt nicht 
zu beurteilen. Der Magistrat hält die diesbezüglichen Aussagen und Prognosen 
bzw. Begründungen der Fa. Bieber + Marburg zur angestrebten Betriebserwei-
terung aber für plausibel. 
 
Zu             : Der Anregung zur Absicherung eines Rückbaus und zur Wie-
deraufforstung im Falle einer Insolvenz der Fa. Bieber+Marburg wird nicht 
gefolgt. 
Die Tatsache, dass der Bebauungsplan sich ausschließlich auf das geplante 
Vorhaben bezieht, beinhaltet nicht, dass das Planungsrecht befristet ist, sodass 
eine Rückbauverpflichtung, bereits jetzt bestände. Deshalb wäre es unverhält-
nismäßig, wie bei einigen anderen, befristeten Betriebsgenehmigungen, die die 
Rückbauverpflichtung bereits beinhalten, Rückbau-Rückstellungen zu verlangen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 01.09.2025 
__________________________________________________________________ 
 
Noch zu            :   
Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan sowie auch die raumordnerischen Vor-
gaben zur Betriebserweiterung an dieser Stelle schaffen aber auch nur das Bau-
recht für das konkret beantragte Vorhaben der Fa. Bieber+Marburg. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 07.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

Zu         : Der Hinweis wird berücksichtigt: 
In Abstimmung mit dem Amt für Umwelt und Natur werden im Durchführungs-
vertrag Maßgaben für die Umsetzung der Maßnahmen aufgenommen, die in 
Form von Ausführungs- Pflege- und Monitoringplanung inkl. Nachbesserungs-
pflichten, Ökologischer Baubegleitung und Dokumentations- und Abnahme-
pflichten die sachgerechte Umsetzung der Maßnahmen und die langfristige Auf-
rechterhaltung von deren Funktionalität sicherstellen. 
 
Zu          : Die Hinweise wurden teilweise berücksichtigt: 
Die Erhebungstiefe wurde im Vorfeld der durchgeführten Untersuchungen be-
reits aufgrund von Hinweisen der Verbände erweitert. Zum Planentwurf hin er-
folgten weitere ergänzende Kartierungen und Ermittlungen. Insgesamt entspre-
chen die Untersuchungen den fachlichen Anforderungen und den Grundsätzen 
der Verhältnismäßigkeit. 
 
Zu          : Die Einschätzung wird nicht geteilt: 
Die Erfassung der Amphibien wurde durch Zufallsfunde im Zuge der ergänzen-
den Reptilienuntersuchung in 2024 ergänzt. Im unmittelbaren Umfeld des Plan-
gebiets bestehende relevante Habitatstrukturen waren in der Untersuchung be-
rücksichtigt. Alle Arten, deren Vorkommen aus dem Wissen über das Umfeld 
des Untersuchungsgebiets vermutet werden konnten, wurden i.R. der Untersu-
chungen auch nachgewiesen. Die Untersuchungen reichten zusammen mit Er-
kenntnissen aus dem weiteren Umfeld aus, um im Artenschutzfachbeitrag auch 
für Amphibienarten, die im Zuge der Baumaßnahmen in das Plangebiet ein-
wandern könnten, sinnvolle Vermeidungsmaßnahmen (Amphibienschutzzäune) 
zu konzipieren. Für den Kammmolch werden auch Maßnahmen zur vorgreifli-
chen Kompensation wegfallender Winterquartiere getroffen.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 07.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu            : Der Hinweis wurde berücksichtigt: 
In 2024 wurden vor Erarbeitung des B-Planentwurfs ergänzende Untersuchun-
gen zur Erfassung von Fledermäusen inkl. Detektorkartierungen, Netzfängen 
und Telemetrie zur Quartiersuche. in der Wochenstubenzeit von Mai bis August 
durchgeführt. Darüber hinaus wurde noch eine Quartierpotenzialuntersuchung 
ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu           : s.o. zu      …… :Die Einschätzung wird nicht geteilt: 
 
 
 
Zu           : Der Hinweis wurde berücksichtigt: 
In 2024 wurden vor Erarbeitung des B-Planentwurfs In 2024 vertiefte Untersu-
chungen zum Nachweis von Reptilien durchgeführt. Insbesondere für das dabei 
nachgewiesene Schlingnattervorkommen, wurde ein artenschutzfachliches vor-
laufendes Ausgleichskonzept erarbeitet, durch das zu befürchtende artenschutz-
rechtliche Verbote sicher vermeiden werden.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 07.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
 
 
 
Zu           : Der Anregung wurde nicht gefolgt: 
Das Erfordernis der Bestandserfassung der Wildkatze ist nicht in jedem Fall (und 
so auch hier nicht) gegeben, insbesondere nicht, wenn Habitatstrukturen einen 
Reproduktionsstandort nicht erwarten lassen oder bei Vorbelastungen z.B. 
durch Straßen und Gewerbe.  
 
 
Zu           : Die Einschätzung wird nicht geteilt, der Anregung nicht gefolgt: 
Der Untersuchungsumfang entspricht dem Methodenstand, im Rahmen der Be-
standserfassung wurden auch relevante Randbruten und Nahrungsgäste aus 
entfernter liegenden Bereichen erfasst. 
 
 
 
 
 
Zu           : Dem Hinweis wird nicht gefolgt: 
Die Waldneuanlage wird im Entwurf nicht als Kompensation verlorengehender 
Habitateigenschaften für Höhlenbrüten oder andere Vogelarten gewertet. 
Hierzu wurden andere Maßnahmen im engeren Umfeld des Eingriffs entwickelt. 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 07.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu            : Die Einschätzung wird nicht geteilt, dem Hinweis wird nicht 
bzw. nur teilweise gefolgt: 
Die auf den Eingriff bezogene FFH-Prüfung ist im erforderlichen Umfang erfolgt 
und Bestandteil des Artenschutzfachbeitrags, FFH-Gebiete liegen außerhalb des 
Plangebiets. Für die erst zum Entwurf hinzugekommene naturschutzrechtliche 
Kompensationsmaßnahme in der Abt. 200 des Gießener Stadtwaldes, die in-
nerhalb eines FFH- und Vogelschutzgebietes liegt, wird bezogen auf das Maß-
nahmenkonzept eine Natura-2000-Verträglichkeitsvorprüfung durchgeführt. 
 
Zu           : Dem Hinweis wurde gefolgt: 
Zum Entwurf wurde in der Artenschutzprüfung die neue Rote Liste verwendet. 
 
Zu           : Der Hinweis wurde berücksichtigt: 
Zum Entwurf wurde im Umweltbericht ein Kapitel zur Betrachtung der Auswir-
kungen des Vorhabens auf das Lokalklima auf Grundlage der ‚Klimaanalyse für 
die Stadt Gießen‘ (GEO-NET 2022) ergänzt. 
 
Zu            : Die Einschätzung wird nicht geteilt: 
In Untersuchungen zu Auswirkungen auf das (Gobal-)Klima in Form von Berech-
nungen der CO2-Emissionen werden diese Emissionen standardmäßig dem Pla-
nungsvorhaben, durch das sie verursacht werden, zugeordnet. Für eine Nut-
zung durch Bieber + Marburg müsste das Gail-West-Gelände hergerichtet wer-
den, die Einbeziehung der damit verbundenen (verursachten) CO2-Emissionen 
in die Bilanzierung der Auswirkungen des Vorhabens ist somit sachgerecht. Von 
einer ‚Sowieso-Entfernung‘ der Gail-West-Relikte ohne Vorhaben ist nicht aus-
zugehen.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 07.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu              : Der Hinweis wurde berücksichtigt: 
Zum Entwurf wurde in der Begründung der Betrag des Berechnungsergebnisses 
auf ‚ca. 17.000 t CO2‘ korrigiert. 
 
Zu               : Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen: 
Die Ersatzaufforstung im Büdinger Wald dient alleine dem forstrechtlichen Er-
satz nach §12 HWaldG. Zur Kompensation von Schutz- und Erholungswald-
funktionen wird er nicht herangezogen. Daher ist es unschädlich, dass Büdin-
gen als waldarmes Gebiet nicht zur selben naturräumlichen Haupteinheit wie 
Gießen gehört. Eine Funktion zum Ausgleich der Auswirkungen auf das Lokal-
klima wird dieser Ersatzaufforstung im Entwurf ebenfalls nicht zugerechnet. 
 
Zu               : Der Hinweis wurde gefolgt: 
Zum Entwurf wurde ein Bodenfachbeitrag erstellt. Darin wurde auch der boden-
funktionsbezogene Kompensationsbedarf ermittelt und in die Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanz der Umweltprüfung mit einbezogen. Im Umweltbericht wird dem 
Boden ein eigenes Kapitel gewidmet. Die erarbeiteten Maßnahmen zum Bo-
denschutz werden inklusive Bodenkundlicher Baubegleitung in den Textfestset-
zungen verankert. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 07.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 

Zu               : Der Hinweis wurde berücksichtigt: 
Die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung wurde im Rahmen eines 
Zielabweichungsverfahrens geprüft. Die beantragte Zielabweichung wurde mit 
Bescheid des Regierungspräsidiums Gießen vom 28.05.2024 zugelassen. 
Diese Zulassung wurde ergänzt per Bescheid vom 15.07.2025 durch eine Än-
derung/Ergänzung von Maßgaben zum Ausgleich der Funktionen des Regio-
nalen Grünzugs die auch Maßnahmen zum Ausgleich der Schutz- und Erho-
lungswaldfunktionen beinhaltet. In die Verfahren waren neben der Oberen Lan-
desplanungsbehörde u.a. auch die Obere und Unter Forstbehörde eingebun-
den, wodurch die hier angesprochenen forstlichen Aspekte bzgl. Funktionalität 
und Rechtskonformität der Ersatzaufforstungen eingehend berücksichtigt wur-
den. 

Die Stellungnahme des Regierungspräsidiums Gießen vom 01.09.2025 bestä-
tigt aus raumordnerischer Sicht, dass die Planung nunmehr an die Ziele der 
Raumordnung angepasst ist. Somit stehen diese der Planung nicht entgegen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1  

BauGB vorgebracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 07.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu             : Die Einschätzung bezüglich des Gegensatzes zwischen Planvor-
haben und VBG Natur und Landschaft wird nicht geteilt. Der Hinweis zum 
Widerspruch mit der Ausweisung eines VBG Oberflächennahe Lagerstätten 
wurde berücksichtigt: 
Im Zuge der Anpassung der Planungen an die Ziele der Raumordnung fanden 
auch die Funktionen des ‚VBG Natur und Landschaft‘ innerhalb des ‚VRG Regi-
onaler Grünzug‘ besondere Berücksichtigung und sind in den Maßgaben des 
Ergänzungsbescheids vom 15.07.2025 enthalten. Einen Schwerpunkt bilden 
dabei die Maßnahmen zur Aufwertung des Biotopverbunds. 
Die Ermittlung der wirtschaftlichen Bedeutung der oberflächennahen Lagerstät-
ten war ebenfalls Bestandteil des Zielabweichungsverfahrens. 
 
 
Zu               : Die Einschätzung zur Wirkung der damaligen raumordnerischen 
Maßgabe wurde durch aktuelle Beschlüsse der Regionalversammlung rela-
tiviert. 
Mit dem Ausschluss einer Erweiterung im Jahre 2008 durch die Regionalver-
sammlung Mittelhessen hat diese sich selbst und die Obere Landplanungsbe-
hörde gebunden. Über die nunmehr vorliegenden Zulassungen der Zielabwei-
chung vom 28.05.2024 und 15.07.2025 hat ebenfalls die Regionalversamm-
lung Mittelhessen entschieden. Dabei war die Frage des Ausschlusses einer Be-
triebserweiterung in 2008 Gegenstand der Beratung und Bestandteil der Ent-
scheidung der Regionalversammlung Mittelhessen und wurde damit im Um-
fange der Zulassung aufgehoben. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 07.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu               : Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen: 
Die Ersatzaufforstung im Flächenverhältnis 1:1 dient alleine dem forstrechtlichen 
Ersatz nach §12 HWaldG und ist danach rechtskonform bemessen. Eine Funk-
tion zur naturschutzrechtlichen Kompensation wird dieser Ersatzaufforstung im 
Rahmen des Planverfahrens nicht zugeordnet. Zur naturschutzrechtlichen Kom-
pensation wurde ein umfangreiches Maßnahmenpaket gesondert entwickelt. 
Aufgrund der Maßgaben zum Ausgleich der Funktionen des Regionalen Grün-
zugs müssen diese im Wesentlichen in den Waldbereichen im Umfeld des Plan-
gebiets, die zum Regionalen Grünzug, in den der Eingriff stattfindet, gehören, 
verortet sein. Diese Voraussetzung erfüllen die vorgeschlagenen, in der Lahnaue 
gelegenen möglichen Kompensationsflächen nicht.  
Fachlichkeit und Umfang der im Planverfahren konzipierten naturschutzfachli-
chen Kompensationsmaßnahmen Maßnahmen wurden mit den zuständigen 
Naturschutz- und Forstbehörden abgestimmt.  
 
Die angeregte flächengleiche Ersatzaufforstung im Stadtgebiet kann weder in 
diesem Umfang zusammenhängend im VSG Lahnaue zwischen Atzbach und 
Gießen noch bezüglich einer Genehmigungsperspektive auch an anderen 
Standorten zeitlich koordiniert zu diesem Planverfahren erfolgen. 
Der Magistrat bemüht sich aber (nach einigen in anderem Plan-Zusammenhang 
gescheiterten derartigen Maßnahmen) weiterhin, auch im Stadtgebiet an ver-
träglichen Standorten die Waldneuanlage zu fördern. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

BUND, HGON, NABU, Stellungnahme vom 07.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu           : Den Anregungen wird gefolgt: 
Entsprechende Bestimmungen zur Vermeidung von Vogelschlag, zur Beleuch-
tung und Dachbegrünung werden in die textlichen Festsetzungen aufgenom-
men. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 01.09.2025 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu            : Die Hinweise auf die in 2023 dargelegte Unvereinbarkeit der Pla-
nung mit den Ausweisungen im RPM 2010 werden zur Kenntnis genommen. 
Der Magistrat hat das Erfordernis einer raumordnerischen Abweichung geteilt und 
über einen Magistratsbeschluss vom 16.10.2023 dem Antrag auf Abweichung von 
den Zielen des RPM 2010 zugestimmt.   
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 01.09.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 
Zu              : Die Ausführungen zur Entscheidung des Zielabweichungsverfah-
rens vom RPM 2010 werden zur Kenntnis genommen. 
Die Universitätsstadt Gießen begrüßt die raumordnerische Zulassung der be-
antragten Abweichung von den Zielen des RPM 2010 zur Ausweisung einer 
gewerblichen Baufläche mit Festlegung vom 28.05.2024 mit drei Maßgaben. 
Es wird bestätigt, dass es fachlich begründeter Änderungen bezogen auf die 
festgelegten Maßgaben bedurfte, sodass seitens der Stadt Gießen der Antrag 
zu stellen war, die räumliche Zuordnung und Formulierung der Maßgaben 
der Abweichungszulassung vom 28.05.2024 zu ändern. Die Entscheidung 
über die geänderten und nebenstehend zitierten Maßgaben werden begrüßt 
und inhaltlich bestätigt. Die einzelnen Maßnahmen zur Umsetzung der Maß-
gaben werden im Bebauungsplan und den mit der Vorhabenträgerin zum Sat-
zungsbeschluss abgeschlossenen Durchführungsvertrag geregelt und ihre Um-
setzung sichergestellt. Der Durchführungsvertrag wird dem Regierungspräsi-
dium zur Kenntnis übermittelt. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2  BauGB vor-
gebracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 01.09.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu              : Der Hinweise auf das Erfordernis einer wasserrechtlichen Er-
laubnis bei Eingriffen in das Grundwasser wird zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 01.09.2025 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

Zu              : Die Hinweise zu den abwasserrechtlichen Vorgaben werden 
zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden an die Vorhabenträgerin zur Beachtung im Rahmen der 
nachgelagerten Genehmigungsplanung zur Entwässerung übergeben. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 01.09.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 

 

Zu              : Die Hinweise zum Umgang mit Altlasten werden zur Kenntnis 
genommen. 

Sollten Anhaltspunkte für schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im 
Zuge der Eingriffe in den Boden zutage treten, werden diese über die boden-
kundliche Fachbegleitung dokumentiert und entsprechend der Aufsichtsbe-
hörde angezeigt. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 01.09.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 

Zu           : Die Hinweise zum Umgang mit Bauabfällen, Abfallentsorgung 
werden zur Kenntnis genommen.  

Die Hinweise betreffen die nachfolgende Ausführungsplanung und werden der 
Vorhabenträgerin zur Kenntnis gegeben.  

 

 

  

6 

6 



 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Universitätsstadt Gießen | Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04 „Erweiterung Firma Bieber + Marburg II“ 76 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 01.09.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 

Zu           : Den immissionsschutzrechtlichen Hinweisen wird gefolgt.  

In der Begründung zum Bebauungsplan sowie unter den Hinweisen der Text-
festsetzungen C. 2 wird der richtige Bezug auf die DIN 18005 für Verkehrs-
geräuschimmissionen auf Ebene der Bauleitplanung und auf die DIN 4109 mit 
ihren Anforderungen an den baulichen Schallschutz hergestellt.  
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 01.09.2025 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu            : Die Hinweise werden berücksichtigt: 
Die Bauleitplanung beinhaltet keine Rodungsgenehmigung i.S.d. §12 
HWaldG. Diese ist seitens der Vorhabenträgerin noch gesondert zu beantra-
gen. Durch den Bebauungsplan werden aber die naturschutzrechtlichen und 
raumordnerischen Maßnahmen sichergestellt, die Voraussetzung für eine Ge-
nehmigungsfähigkeit der Rodung sind. Die weiteren Hinweise der Oberen Forst-
behörde zu diesem nachgelagerten forstrechtlichen Antragsverfahren werden 
der Vorhabenträgern zur Kenntnisnahme und Beachtung weitergegeben. 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2  BauGB vor-
gebracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 01.09.2025 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu            : Die Hinweise werden berücksichtigt: 
Die Hinweise der Oberen Forstbehörde zum Verfahren der Teilaufhebung wer-
den zur Kenntnis genommen. Bzgl. der forstrechtlich nicht zwingenden, ersatz-
weisen Ausweisung von Schutz- und Erholungswaldflächen ist anzumerken, 
dass die dazu erforderlichen geeigneten Flächen im Zuge der Bauleitplanung 
bereitgestellt werden, weil dies zur Erfüllung der Maßgaben 1 und 2 der Ziel-
abweichungszulassung bzgl. des Ausgleichs der Schutz- und Erholungswald-
funktionen des Regionalen Grünzuges sowieso erforderlich ist.  
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 01.09.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 09.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 

Zu             : Die Anforderungen an die Vereinbarkeit der Planung mit den 
Zielen der Raumordnung und den Ausweisungen im RPB 2010 werden er-
füllt.  

Das erforderliche Abweichungsverfahren von den Zielen der Raumordnung 
wurde zum Bebauungsplanentwurf durchgeführt, die Zielabweichung zuge-
lassen. Es wird auf die Stellungnahme des RP Gießen vom 01.09.2025 
verwiesen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 09.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 09.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 

Zu              : Die Hinweise zum Entwässerung werden zur Kenntnis genom-
men. Das Entwässerungskonzept wurde zum Planentwurf hin konkretisiert und 
auch mit dem zuständigen RP-Dezernat vorabgestimmt. 

Die abwassertechnische Erschließung soll im Trennsystem erfolgen und ein Ent-
wässerungskonzept wurde erstellt. Die wasserwirtschaftlichen und wasserrecht-
lichen Rahmenbedingungen für die Niederschlagswassereinleitung sind gem. 
Stellungnahme der UWB bereits mit den zuständigen Wasserbehörden vorab-
gestimmt.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
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Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 09.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 09.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 

Zu              : Der Nachforderung zu einer historischen Erkundung wurde 
nicht gefolgt. 

Zum Planentwurf wurden in der Begründung die Hinweise auf die Altflächenda-
tei aufgenommen sowie im Umweltbericht weitere Ergebnisse aus der Auswer-
tung historischer Luftbilder zur historischen Erkundung und aus Baugrundunter-
suchungen zum 1. Bauabschnitt aus 2002/ 2009 und weiterer umwelttechni-
scher Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Bau des Regenrückhaltebe-
ckens zusammen und auswertend dargestellt. Es wurde festgestellt, dass aus 
fachtechnischer Sicht keine Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen vor-
lagen (s. Kap. 8.1.2 der Begründung). 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 09.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

  



 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Universitätsstadt Gießen | Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04 „Erweiterung Firma Bieber + Marburg II“ 86 

 

Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 09.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 09.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu               : Die Hinweise zum Denkmalschutz wurden berücksichtigt. 

Bereits zum Planentwurf wurden die Hinweise bzgl. möglicher Bodendenkmäler 
in den Planunterlagen ergänzt. Mit den zuständigen Fachbehörden wurde das 
weitere Vorgehen abgestimmt und diesbezüglich Regelungen in den Durchfüh-
rungsvertrag aufgenommen. 

 

  

4 

4 



 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Universitätsstadt Gießen | Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04 „Erweiterung Firma Bieber + Marburg II“ 88 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 09.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1  

BauGB vorgebracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 09.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu             : Dem immissionsschutzrechtlichen Hinweis wird gefolgt.  

In der Begründung zum Bebauungsplan sowie unter den Hinweisen der Text-
festsetzungen C. 2 wird der Bezug auf die DIN 18005 für Verkehrsgeräu-
schimmissionen auf Ebene der Bauleitplanung und auf die DIN 4109 mit ihren 
Anforderungen an den baulichen Schallschutz zur Satzungsfassung hergestellt.  

 

Zu           : Dem Hinweis auf ein erloschenes Bergwerksfeld wurde gefolgt. 

Die Planunterlagen wurden bereits zum Planentwurf unter den Textfestsetzungen 
C. 8 und in der Begründung ergänzt. 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 09.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu             : Die Hinweise wurden berücksichtigt: 
Die Bauleitplanung beinhaltet keine Rodungsgenehmigung i.S.d. §12 
HWaldG. Diese ist seitens der Vorhabenträgerin noch gesondert zu beantra-
gen. Durch den Bebauungsplan werden aber die naturschutzrechtlichen und 
raumordnerischen Maßnahmen sichergestellt, die Voraussetzung für eine Ge-
nehmigungsfähigkeit der Rodung sind. Die weiteren Hinweise der Oberen Forst-
behörde zu diesem nachgelagerten forstrechtlichen Antragsverfahren werden 
der Vorhabenträgern zur Kenntnisnahme und Beachtung weitergegeben. 
 
Zu              : Die Hinweise wurden berücksichtigt: 
Im Zuge des Zielabweichungsverfahrens wurden allen genannten Belange  
unter Beteiligung der Oberen Forstbehörde und der Oberen Landespla-
nungsbehörde und der Oberen und Unteren Naturschutzbehörden abgear-
beitet und in entsprechenden Maßgaben zum Ausgleich der genannten 
Waldfunktionen sichergestellt. Entsprechende Zulassungsbescheide liegen 
vor. 
 
Zu              : Die Hinweise wurden berücksichtigt: 
Seitens der Oberen Forstbehörde wurde inzwischen das Verfahren zur Teilauf-
hebung der Schutz- und Erholungswalderklärung vollzogen. Bzgl. der forstrecht-
lich nicht zwingenden, ersatzweisen Ausweisung von Schutz- und Erholungs-
waldflächen ist anzumerken, dass die dazu erforderlichen geeigneten Flächen 
im Zuge der Bauleitplanung bereitgestellt werden, weil dies zur Erfüllung der 
Maßgaben 1 und 2 der Zielabweichungszulassung bzgl. des Ausgleichs der 
Schutz- und Erholungswaldfunktionen des Regionalen Grünzuges sowieso erfor-
derlich ist.   
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 09.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 
 
 
 
 
 
 
Zu            : Den planungsrechtlichen Hinweisen wird gefolgt.  

Bereits zum Planentwurf wird in der Begründung ausgeführt, dass das Vorhaben 
durch Maßnahmen der Innenentwicklung nicht zu realisieren ist (s. Kap. 5 der 
Begründung) und die FNP-Änderung im Parallelverfahren erfolgt (s. Kap. 9 der 
Begründung). Das Monitoring-Konzept für die geplanten Ausgleichsmaßnah-
men wird im Umweltbericht (s. Kap. C 3.3) beschrieben. Im Durchführungsver-
trag werden Regelungen dahingehend getroffen, dass alle naturschutzrechtli-
chen Ausgleichsmaßnahmen und alle Maßnahmen zum Ausgleich von Funktio-
nen des regionalen Grünzuges des RPM 2010 im Stadt- und Staatswald durch 
eine fachlich qualifizierte ökologische Baubegleitung zu betreuen, zu überwa-
chen und zu dokumentieren ist. Darüber hinaus sind Pflegemaßnahmen und ein 
Monitoring durchzuführen. Wenn sich dabei funktionale Defizite zeigen, sind 
Nacharbeiten zu konzipieren, die nach Abstimmung mit der Untere Natur-
schutzbehörde wiederum umzusetzen sind. 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Regierungspräsidium Gießen, Stellungnahme vom 09.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Forstamt Wettenberg, Stellungnahme vom 28.08.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 

Dem Forstamt Wettenberg werden die Forstthemen bezogenen Abwägungs-
ergebnisse zu den Anregungen und Hinweisen der Oberen Forstbehörde zur 
Kenntnis gegeben.  
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden. 

Forstamt Wettenberg, Stellungnahme vom 08.11.2023 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

PLEDOC für OpenGrid Europe Ferngasleitung, Stellungnahme vom 
27.08.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 

Zu             : Die Hinweise zu den vorhandenen Leitungen wurden berück-
sichtigt und die Leitungsbezeichnungen in der Begründung und in den Text-
festsetzungen unter C.12 der Hinweise benannt.  
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
bracht wurden. 

PLEDOC für OpenGrid Europe Ferngasleitung, Stellungnahme vom 
27.08.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
Zu              : Dem Hinweis wird gefolgt: 
Die Trafostation wurde in Abstimmung zwischen der Vorhabenträgerin und der 
OGE sowie der MIT.N als Betreiberin der 20-kV-Stromleitung außerhalb des 
Schutzstreifens angeordnet und die Lage im Bebauungsplan angepasst. 
 
 
Zu             : Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, jedoch nicht geteilt:  

Die Maßnahmenfläche für die Schlingnatter entlang der Autobahnböschung 
und damit im Schutzstreifenbereich der Ferngasleitung sieht gemäß Ausgleichs-
konzept keine Eingriffe in den Boden vor. Dieser Teil der Maßnamenfläche soll 
lediglich durch regelmäßige und schonende Pflege als besonnte Fläche freige-
halten werden.  
Darüber hinaus werden alle Maßnahmen, die im Einwirkbereich der Ferngas-
leitungen liegen, vor Ausführung mit der OGE abgestimmt und deren Zustim-
mung eingeholt. 

 

 
Zu             : Dem Hinweis wird durch Übernahme in die Begründung und die 
Textfestsetzungen unter C.12 der Hinweise entsprochen. 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2  

BauGB vorgebracht wurden. 

PLEDOC für OpenGrid Europe Ferngasleitung, Stellungnahme vom 
27.08.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 

Zu              : Dem Hinweis wurde unter Punkt 5.2. der Textfestsetzungen 
entsprochen und das Leitungsrecht zugunsten der OGE festgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu           :  Die Hinweise wurden unter Punkt 8.1.3  in der Begründung er-
gänzt.  

 
Zu             : Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen: 
Das Merkblatt wurde zusammen mit der Stellungnahme der Vorhabenträgerin 
zur weiteren Beachtung im Rahmen der nachfolgenden Umsetzungsplanung 
übermittelt.  
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2  

BauGB vorgebracht wurden. 

PLEDOC für OpenGrid Europe Ferngasleitung, Stellungnahme vom 
27.08.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

  



 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Universitätsstadt Gießen | Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04 „Erweiterung Firma Bieber + Marburg II“ 99 

 

 

 

Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04„Erweiterung Firma Bieber + 
Marburg II“  

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2  

BauGB vorgebracht wurden. 

PLEDOC für OpenGrid Europe Ferngasleitung, Stellungnahme vom 
27.08.2025 

__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 

 

Zu              : Siehe hierzu weiter oben die Ausführungen zu  
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